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|. Justizverwaltung

Kammergericht:

Vorstandsgeschafte:

Richterliche Justizverwaltungsgeschatfte:

Geschéftsleitende Beamtin des Kammer-
gerichts:

Weitere Verwaltungsabteilungen:

ElRholzstralRe 30 - 33, 10781 Berlin
(Schéneberg)

Telefon:

(Vermittlung) 90 15 - 0

(Durchwahl) 90 15 und App. Nr.
(innerbetriebl.) 915-111 oder App. Nr.

Prasidentin des Kammergerichts Monika
Nohre (Zimmer 242)

Vizeprasidentin des Kammergerichts
Heike Forkel (Zimmer 245)

Die Namen der Dezernenten werden
durch besondere Verfiigung bekannt ge-
geben.

Die Verteilung der Justizverwaltungsge-
schafte im Einzelnen wird durch besonde-
ren Geschéftsverteilungsplan geregelt.

Justizoberamtsratin Ecke (Zimmer 208)

a) Zentrale Besoldungs- und Vergitungs-
stelle der Justiz Leiter: N. N.

Salzburger Stral3e 21, 10825 Berlin
Fernruf: 90 13 - 0, intern: (913) 111

b) Abteilung fir Aus- und Fortbildungsan-
gelegenheiten: Richterin am Kammer-
gericht Dr. Hollweg-Stapenhorst

Salzburger Stral3e 21, 10825 Berlin
Fernruf: 90 13 - O, intern: (913) 111
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ll. Rechtsprechung

A. Zivilsenate

1. Zivilsenat
Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht B. Becker®
Beisitzer: Richter-am—Landgericht Dr—Schikera®(biszum-30—April

201h)

Richterin am Kammergericht Dr. Rieger

Richter am Kammergericht R. Miiller®

Richterin am Kammergericht Muratori

Richterin am Landgericht Mahlstedt (ab 01. September

2011)*
RegelméalRiger Vertreter
des Vorsitzenden: Richter am Kammergericht R. Muller
Sitzungstage: Donnerstag und nach Bedarf
Sitzungssaal: 449

Der Senat bearbeitet:

1)

2)
3)

4)

5)

Beschwerden in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit einschlie3lich
der Grundbuchsachen, soweit nicht in 1. Instanz ein Prozessgericht entschie-
den hat und soweit nicht ausdricklich die Zustandigkeit eines anderen Zivilse-
nats begrindet ist;

(Nicht besetzt)

Beschwerden in Sachen, die Verfiugungen von Todes wegen sowie Nachlass-
und Teilungssachen einschlie3lich Nachlasspflegschaften fir unbekannte Er-
ben betreffen;

Beschwerden in Sachen der Rechtshilfe in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten
und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit;

Bestimmung des zustandigen Gerichts vorbehaltlich der Zustandigkeit des 2.,
3. und 18. Zivilsenats, Entscheidung tber die Abgabe an ein anderes Gericht,
Bestellung zum Vollstreckungsgericht nach § 2 ZVG;

2 1/5 Richterpensum, daneben 25. Zivilsenat.

% 9/10 Richterpensum, daneben Senat fiir Notarsachen.
" (Pb vom 18.08.2011)
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6) Antrage auf gerichtliche Entscheidung gemalR Art. 7 8 1 Abs. 4, 5 und 7 des
FamRANdG oder § 107 Abs. 5, 6 und 8 FamFG;

7 . : N : |
Rechts Slt'e'l.t'glzge'te.'.' alu. Sl dem Gebiet dl es-biirgerlichen 'iee"t.s (;"" FurAus);-s0

8) Antrage auf gerichtliche Entscheidung geman 8§ 23 ff. des EGGVG, soweit
nicht der 1. oder 4. Strafsenat zustandig ist;

9) Alle sonstigen Angelegenheiten der Zivilrechtspflege, flr die nicht ausdricklich
die Zustandigkeit eines anderen Zivilsenats begriundet ist;

10) Beschwerden nach dem Gesetz tUiber das gerichtliche Verfahren bei Freiheits-
entziehung.
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2. Zivilsenat

- zugleich Kartellsenat -

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Dr. Hawickhorst*

Beisitzer: Richter am Kammergericht Steinecke?

Richter am Kammergericht Franck®

Richterin am Kammergericht Lang

Richterin am Kammergericht Sternagel*

Richter am Kammergericht Prof. Dr. Armbriister®

Regelmaliger Vertreter

des Vorsitzenden: Richter am Kammergericht Franck
Sitzungstage: Montag und Donnerstag
Sitzungssaal: 349

Der Senat bearbeitet:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7
8)

9)

Handelssachen mit den Buchstaben E, G', J, N, O, Y und Z;

Berufungen und Beschwerden aufgrund des Gesetzes zur Ausfihrung des Ab-
kommens Uber deutsche Auslandsschulden vom 24. August 1953 (BGBI. |
S. 1003/GVBI. S. 1031);

Berufungen und Beschwerden aufgrund des AuslWBEntschG vom 10. Marz
1960 (BGBI. | S. 177/GVBI. S. 420);

Beschwerden nach 8 99 Abs. 3, 8§ 132, 142, 260, 306 a. F., 320 a. F., 375
Abs. 2 a. F. AktG, 8 51 b GmbHG, 88 318 Abs. 3 und Abs. 4, 324 Abs. 2 HGB,
8§ 12 SpruchG;

Angelegenheiten gemaf § 91 GWB;
Angelegenheiten gemal § 106 EnWG, § 2 StrEinspG und dem EEG;
(Nicht besetzt);

Schadensersatzanspriiche aus der Verletzung von Vorschriften des Vergabe-
rechts nach 88 97 ff. GWB und nach VOB/A, VOF, VOL und der SektVO,;

Sonstige Rechtsstreitigkeiten aus Anlass von Vergaben eines offentlichen Auf-

! 4/5 Richterpensum, daneben Vorsitz im Vergabesenat.

2 Zugleich Mitglied des Dienstgerichtshofs.

3 4/5 Richterpensum, zugleich Vergabesenat.

4 2/3 Richterpensum.

> 1/10 Richterpensum.
" (Pb vom 18.08.2011)

Seite 7



10)

11)

traggebers im Sinne des § 98 GWB

Bestimmung des zustandigen Gerichts gemal3 8 36 Abs. 1 Nr. 6 ZPO, soweit
nicht der 18. Zivilsenat zustandig ist;

Beschwerden und Erinnerungen in Kosten- und Vergutungserstattungssachen
sowie in Festsetzungssachen nach 8§ 11 RVG, soweit eine der Zivilkammern
4a, 10a, 21a, 5- 9, 27 — 34, 41 - 81 oder eine der Kammern fir Handelssachen
des Landgerichts Berlin damit befasst war, jedoch mit Ausnahme der Be-
schwerden und Erinnerungen

a) gegen die Auferlegung einer Verzégerungsgebihr geman § 34 des GKG
a. F. bzw. § 38 des GKG n. F.,

b) gegen die Anordnung einer Vorauszahlung oder eines Vorschusses ge-
maf 8§ 6 des GKG a. F. bzw. 8 67 des GKG n. F.,

C) in Kartell- und Vergabesachen sowie Sachen nach dem EnWG und dem
StrEinspG,
d) in Sachen, in denen ein Zivilsenat in besonderer Besetzung zu entschei-

den hat oder entscheiden kann.
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3. Zivilsenat

- zugleich Senat fur Familiensachen -

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht W. Becker

Beisitzer:

Richterin am Kammergericht Haas®
Richterin am Kammergericht Dr. Rasch

Richter am Landgericht von Drenkmann (1. uli 2011 bis 31. Marz

2012)
Regelmalige Vertrete-

rin des Vorsitzenden: Richterin am Kammergericht Dr. Rasch
Sitzungstage: Mittwoch und Freitag

Sitzungssaal: 163

Der Senat bearbeitet:

1)
2)

3)

4)

5)

Ruckerstattungssachen;

Bestimmung des zustandigen Gerichts nach 8 5 FGG oder § 5 FamFG in
Ruckerstattungssachen;

Berufungen und Beschwerden in Kindschaftssachen (8 640 Abs. 2 ZPO a. F.),
Abstammungssachen (8 169 FamFG);

Berufungen und Beschwerden, soweit nicht der 13. Zivilsenat zustandig ist,
gegen Ubrige Entscheidungen

a)

b)

der Abteilungen 20, 20a, 20b, 20c, 21 - 23, 166 — 168, 174*, 176*, 177*
und 179*der Familiengerichte bei den Amtsgerichten Charlottenburg,
Schoneberg und Tempelhof-Kreuzberg,

aller anderen Abteilungen der Familiengerichte bei den Amtsgerichten
Charlottenburg, Schoneberg und Tempelhof-Kreuzberg, wenn bei oder
nach Anhangigkeit der Sache eine Partei oder ein betroffenes Kind be-
ziehungsweise der Antragsteller gemaf § 7 Abs. 1 FamFG oder ein Be-
teiligter gemal 8§ 7 Abs. 2 FamFG nicht die deutsche Staatsangehdrig-
keit oder mehrere Staatsangehorigkeiten besitzt oder die Staatsangeho-
rigkeit streitig ist oder ihren/seinen gewohnlichen Aufenthalt aul3erhalb
Deutschlands hat oder gehabt hat, soweit nicht der 15.,* 16. oder 17.
Zivilsenat zustandig ist;

Beschwerden nach § 46 Abs. 2 ZPO oder 8§ 6 Abs. 2 FamFG, soweit der
16. Zivilsenat fur Berufungen und Beschwerden in der Sache zustandig ist;

! 1/2 Richterpensum.

2 3/4 Richterpensum.
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6)
7

8)
9)

Entscheidung tber die Vollstreckbarkeit auslandischer Unterhaltstitel;

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Amtsgerichte, soweit
das Kammergericht nach Art. 15 8 1 Abs. 2 Satz 3 des KindRG zustandig ist,
wenn bei oder nach Anhangigkeit der Sache eine Partei oder in den Fallen des
§ 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 ZPO a. F. ein betroffenes Kind nicht die deutsche
Staatsangehdorigkeit oder mehrere Staatsangehdorigkeiten besitzt oder die
Staatsangehdorigkeit streitig ist oder ihren/seinen gewdhnlichen Aufenthalt au-
Berhalb Deutschlands hat oder gehabt hat;

(Nicht besetzt);

Schadensersatzanspriche gegen Rechtsanwélte mit den Buchstaben A - Do
wegen Verletzung vertraglicher Pflichten, wenn der Gegenstand der anwaltli-
chen Tatigkeit eine Familiensache ist.

* (Pb vom 28.06.2011)
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4. Zivilsenat
Vorsitzende: Vorsitzende Richterin am Kammergericht Junck
Beisitzer: Richterin am Kammergericht Rosseck

Richter am Kammergericht Dr. Kapps

Richterin am Kammergericht Dr. Willnow
Regelmé&lRiger Vertreter

der Vorsitzenden: Richter am Kammergericht Dr. Kapps
Sitzungstage: Dienstag, Donnerstag und Freitag
Sitzungssaal: 270

Der Senat bearbeitet:
1) Banksachen (im Turnus);

2) Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet des birgerlichen Rechts (im Turnus), so-
weit nicht die Zustandigkeit eines anderen Zivilsenats gegeben ist.
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5. Zivilsenat

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Schmelz

Beisitzer: Richter am Kammergericht Dr. Pahl

Richterin am Kammergericht Johansson
Richter am Kammergericht Dr. Hess

RegelmaRiger Vertreter

des Vorsitzenden: Richter am Kammergericht Dr. Pahl
Sitzungstage: Dienstag und Freitag
Sitzungssaal: 352

Der Senat bearbeitet:

1)

2)

3)

4)

Beschwerden und Erinnerungen in Kostensachen (auch hinsichtlich der Erstat-
tung von Kosten des beigeordneten Anwalts) mit Ausnahme der Beschwerden
und Erinnerungen

a) gegen die Auferlegung einer Verzogerungsgebuhr gemal 8§ 34 des GKG
a. F. bzw. § 38 des GKG n. F.,

b) gegen die Anordnung einer Vorauszahlung oder eines Vorschusses ge-
maR 8§ 6 des GKG a. F. bzw. § 67 des GKG n. F.,

C) in Kartell- und Vergabesachen sowie Sachen nach dem EnWG, dem
StrEinspG und dem EEG,
d) in Sachen, in denen ein Zivilsenat in besonderer Besetzung zu entschei-

den hat oder entscheiden kann,

e) in Kosten- und Vergutungserstattungssachen sowie in Festsetzungssa-
chen nach 8 11 RVG, soweit der 2., 19. Oder 27. Zivilsenat zustandig ist;

Streitigkeiten Uber Marken und sonstige Kennzeichen (8 1 MarkenG), insbe-
sondere Uber

a) das Markenrecht selbst, seine Rechtsbestandigkeit (Loschungsklage)
und seine Verletzung (Abwehr, Unterlassung, Schadensersatz, Bereiche-
rung, Rechnungslegung),

b) Rechte am Markenrecht (Pfandrecht, Nie3brauch, Lizenz),
C) Anspriiche aus Rechtsgeschaften tiber das Markenrecht (Ubertragung);

Streitigkeiten Uber Anspriche aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs mit
Nebengesetzen und aus Rechtsgeschéften tber solche Anspriiche, soweit
nicht der 24. Zivilsenat zustandig ist;

Streitigkeiten Uber Erfindungen, Patente, Gebrauchsmuster, insbesondere
betreffend

a) das Schutzrecht selbst, seinen Umfang (Vorbenutzung), seine Rechts-
bestandigkeit (Loschungsklage), Verletzung (Abwehr, Unterlassung,
Schadensersatz, Bereicherung, Rechnungslegung) und sein Verhaltnis
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5)

6)

7)

zu anderen Schutzrechten (Abhangigkeit) einschliellich aller sich aus
dem ArbnErfG vom 25. Juli 1957 (BGBI. | S. 756/GVBI. S. 869) ergeben-
den Rechtsstreitigkeiten,

b) Rechte an Schutzrechten einschlief3lich Lizenz,

C) Anspriche aus Rechtshandlungen (z.B. Zwangslizenzen) und Rechtsge-
schéaften tber Schutzrechte (z.B. Lizenzverwertungsvertrage),

d) Anspriche eines Patentanwalts aus Anlass seiner Berufstatigkeit ein-
schlie3lich Schadensersatzanspriiche sowie gleichartige Ansprtiche ge-
gen einen Patentanwalt;

Streitigkeiten aus dem Namensrecht (§ 12 BGB) und Firmenrecht (8 37 Abs. 2
HGB);
Nicht y I ke I S ebiet des.bil lict I

ist* Streitigkeiten Uber Anspriche aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs
mit Nebengesetzen und aus Rechtsgeschéaften lGber solche Anspriiche, soweit
die Zivilkammer 16 oder die Kammer fur Handelssachen 102 damit befasst wa-
ren.

a) Beschwerden und Erinnerungen gemal3 8 5 des GKG a. F. bzw. § 66
des GKG n. F.,

b) Beschwerden gemal’ 8§ 8 Abs. 3 der KostO mit Ausnahme der Verfahren
nach dem WEG,

C) Beschwerden gemal} § 8 der JBeitrO,

d) Beschwerden nach § 128 Abs. 4 in Verbindung mit § 127 Satz 2 der
BRAGO beziehungsweise § 56 RVG,

e) Beschwerden gemaf Art. XI § 1 Abs. 2 des KostAndG;

* (Pb vom 14.02.2011)
”(Pb vom 18.08.2011)
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6. Zivilsenat

Vorsitzende: Vorsitzende Richterin am Kammergericht Reinhard

Beisitzer: Richter am Kammergericht Ninnemann

Richterin am Kammergericht Diie*
Richter am Kammergericht Fischer?
Richterin am Kammergericht Beckstett

RegelmaRige Vertreter

der Vorsitzenden: Richterin am Kammergericht Beckstett
Sitzungstage: Dienstag, Mittwoch und Freitag
Sitzungssaal: 336

Der Senat bearbeitet:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

(Nicht besetzt);

Streitigkeiten aus Versicherungsverhaltnissen im Sinne von § 348 Abs. 1 Satz
2 Nr. 2h ZPO, soweit sie nicht zur Zustandigkeit des 4., 8., 12., 22., 24. oder
26. Zivilsenats gehoren;

Anspriiche gegen Ruhestandskassen und sonstige Versorgungsanspriiche von
Beschatftigten oder ihren Hinterbliebenen;

Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet des birgerlichen Rechts (im Turnus), so-
weit nicht die Zustandigkeit eines anderen Zivilsenats gegeben ist;

Anspriiche gegen Amtstrager aus notarieller Amtstatigkeit, ausgenommen sind
Anspriche uber die Wirksamkeit oder die Folgen der von einem Amtstrager
geschlossenen Vertrage sowie tber die Abgabe von Willenserklarungen auf
Abschluss von Vertragen durch einen Amtstrager;

Beschwerden und Erinnerungen geman § 156 KostO gegen die Kostenberech-
nungen der Notare (8 154 KostO), einschlie3lich solcher gegen die Zahlungs-
pflicht und gegen die Erteilung der Vollstreckungsklausel.

! 1/2 Richterpensum.

2 1/2 Richterpensum.
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7. Zivilsenat
Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Stummeyer*
Beisitzer: Richter am Kammergericht Sellin®
Richter am Kammergericht Langematz
Richter am Kammergericht Renner?
RegelmaRiger Vertreter

des Vorsitzenden: Richter am Kammergericht Sellin
Sitzungstage: Dienstag und Freitag
Sitzungssaal: 349

Der Senat bearbeitet:
1) Bausachen, auch soweit sie Handelssachen sind (im Turnus);

2) Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet des burgerlichen Rechts (im Turnus), so-
weit nicht die Zustandigkeit eines anderen Zivilsenats gegeben ist.

3) Klagen auf Entschadigung nach § 201 Abs. 1 GVG."

! Zugleich Mitglied des Dienstgerichtshofs.
2 Zugleich Mitglied des Dienstgerichtshofs.
3 Zugleich Mitglied des Dienstgerichtshofs.

"(Pb vom 08.11.2011)
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8. Zivilsenat

- zugleich Senat fur Landwirtschaftssachen -

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Bulling

Beisitzer: Richterin am Kammergericht C. Spiegel
Richterin am Kammergericht Dr. Henkel
Richter am Kammergericht Dittrich

Regelmalige Vertreterin

des Vorsitzenden: Richterin am Kammergericht C. Spiegel
Sitzungstage: Montag und Donnerstag
Sitzungssaal: 352

Der Senat bearbeitet:

1) Anspriche aus dem Gebiet des Mietrechts und Mieterschutzrechts tber Ge-
baude, Gebaudeteile und unbebaute Grundstiicke mit Einschluss derjenigen
Sachen, die Handelssachen sind, mit den Buchstaben B —-J, L, M, T, W und Z;

2) als ,Senat fur Landwirtschaftssachen* Rechtsmittel in Landwirtschaftssachen
nach dem LwVfG vom 21. Juli 1953 (BGBI. | S. 667/GVBI. S. 1113) und nach
dem LWANpG in der Fassung des 3. Anderungsgesetzes vom 31. Marz 1994
(BGBI. | S. 736)%;

3) Banksachen (im Turnus);

4) Mietsachen, die gemaR § 119 Abs. 1 Nr. 1 b) und ¢) GVG in der Fassung vom
16. August 2005 dem Oberlandesgericht zugewiesen sind.

! Fur diese Verfahren sind als landwirtschaftliche Beisitzer bestellt: Landwirt Winfried
Buchmann, Landwirt Hans-Joachim Ernst, Landwirt Werner Mette, Landwirt Christian
Qualitz, Rentner Heiko Schlichting.
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9. Zivilsenat

- zugleich Senat fur Baulandsachen -

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Nippe

Beisitzer: Richter am Kammergericht Damaske

Richterin am Kammergericht Bahr
ichteri laericl b . ;

*k

zum 31.10.2011)

Regelmaliger Vertreter  Richter am Kammergericht Damaske
des Vorsitzenden:

Sitzungstage: Dienstag und Freitag

Sitzungssaal: 356

Der Senat bearbeitet:

1)

2)

3)
4)

Anspriche gegen Amtstrager aus Amtstatigkeit jeglicher Art sowie aus nicht
fiskalischer Tatigkeit im offentlich-rechtlichen Bereich (z.B. 8§ 59 ff. ASOG,

8 13 StrEG, enteignender Eingriff, Aufopferung); ausgenommen sind Anspru-
che Uber die Wirksamkeit oder die Folgen der von einem Amtstrager geschlos-
senen Vertrage sowie uber die Abgabe von Willenserklarungen auf Abschluss
von Vertragen durch einen Amtstrager, soweit nicht der 6. oder 20. Zivilsenat
zustandig ist;

als ,Senat fur Baulandsachen” die vom Oberlandesgericht in gerichtlichen Ver-
fahren des Baugesetzesbuches zu erledigenden Verfahren®;

Beschwerden nach 8 15 BnotO und 8§ 54 BeurkG;

Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet des burgerlichen Rechts (im Turnus), so-
weit nicht die Zustandigkeit eines anderen Senats begrtindet ist.

! Fur diese Verfahren sind bestellt:

a) als verwaltungsgerichtliche Beisitzerin: Ri'inOVG Dr. Broy-Bulow

b) als stellvertretende verwaltungsgerichtliche Beisitzer: RiIOVG-Burehards-RiOVG
Kohl" und RiOVG Hahn.

" (Pb vom 14.02.2011)
” (Pb vom 08.11.2011)
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10. Zivilsenat
Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Neuhaus
Beisitzer: Richter am Kammergericht Thiel

Richter am Kammergericht Frey*

Richterin am Kammergericht Schonberg
RegelmaRiger Vertreter

des Vorsitzenden: Richter am Kammergericht Thiel
Sitzungstage: Montag und Donnerstag
Sitzungssaal: 147

Der Senat bearbeitet:

1) Anstelle der Ubrigen Zivilsenate Beschwerden in Ablehnungssachen gegen
Richter, Rechtspfleger oder Sachverstandige, ausgenommen in Baulandsa-
chen, Entschadigungssachen, Landwirtschaftssachen, Rickerstattungssachen,
Schifffahrtssachen und Familiensachen.*

2) Maklersachen nach BGB und HGB,;
3) Presse- und AuRerungssachen;
4) Anspruche auf Gegendarstellung.

1 9/10 Richterpensum, daneben Senat fiir Notarsachen.
* (Pb vom 28.06.2011)
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11. Zivilsenat

Vorsitzende: Prasidentin des Kammergerichts Noéhre®”
Beisitzer: Richter am Kammergericht Dr. Wimmer?
01 -Mar2011=

Vorsitzende Richterin am Landgericht Dobrikat-Klotz (ab
02. Mai 2011)* °

Richter am Kammergericht Prof. Dr. Ernst* {bis-zum-30-

Richterin am Kammergericht Dr. Teschner® (ab 1. Juli
2011)
Regelmalige Vertreterin
der Vorsitzenden: Richterin am Kammergericht Dr. Hollweg-Stapenhorst (bis
61 Mai-2011)*
Richter am Kammergericht Dr. Wimmer (ab 02. Mai 2011)*
Sitzungstag: Mittwoch
Sitzungssaal: 135

Der Senat bearbeitet:

Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet des burgerlichen Rechts (im Turnus), soweit
nicht die Zustandigkeit eines anderen Zivilsenats gegeben ist.

* (Pb vom 19.04.2011)
** (Ph vom 28.06.2011)

! 1/10 Richterpensum, im Ubrigen Verwaltungstatigkeit.

2 1/10 Richterpensum, im Ubrigen Verwaltungstéatigkeit (darunter 1/10 Pensum als
Mediator).

3.4 o b I stiakeitt

* 15/10 Richterpensum, daneben 15. Zivilsenat und im Ubrigen Verwaltungstétig
-keit.**

> 1/10 Richterpensum, im Ubrigen Verwaltungstatigkeit.

®1/10 Richterpensum, im Ubrigen Verwaltungstatigkeit.
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12. Zivilsenat

- zugleich Schifffahrtsobergericht -

Vorsitzender:

Beisitzer:

Regelmaliger Vertreter
des Vorsitzenden:

Sitzungstage:
Sitzungssaal:

Der Senat bearbeitet:

Vorsitzende Richterin am Kammergericht Dr. Hollweg-
Stapenhorst*

Richter am Kammergericht V. Spiegel
Richterin am Kammergericht Zillmann

Richterin am Amtsgericht Clausen-Schmidt (bis zum 31.
August 2011)

Richterin am Amtsgericht Hickel (ab 01. September
2011)"

Richter am Kammergericht V. Spiegel
Montag und Donnerstag
356

1) Banksachen (im Turnus);

2) (Nicht besetzt);

3) Aufgebotssachen;

4) als ,Schifffahrtsobergericht” die zur Zustandigkeit des Kammergerichts gemaf
§ 11 des BinSchVerfG vom 27. September 1952 (BGBI. | S. 641/GVBI. S. 1051;
BGBI. 1965 | S. 389/GVBI. 1965 S. 679) gehérenden Berufungen und Be-
schwerden gegen Entscheidungen der Schifffahrtsgerichte in burgerlichen

Rechtsstreitigkeiten;

5) Anspriche aus dem Gebiet des Mietrechts und Mieterschutzrechts Uber Ge-
baude, Gebaudeteile und unbebaute Grundstiicke mit Einschluss derjenigen
Sachen, die Handelssachen sind, mit den Buchstaben A, K, N - S, U, V, X und

Y.
* (Pb vom 19.04.2011)
" (Pb vom 18.08.2011)

Zum Zwecke des Belastungsausgleichs werden die seit dem 01. Mai 2010 bei dem
25. Zivilsenat eingegangenen Berufungs- und Beschwerdesachen (U- und W-
Sachen), soweit sie dem im Geschaftsverteilungsplan 2010 bei diesem Senat aus-
gewiesenen Sachgebiet 2) — Banksachen — zugeordnet worden waren und am 30.
April 2011 noch anhéangig sein werden, mit Wirkung vom 01. Mai 2011 auf den 12.
Zivilsenat Ubertragen. (Pb v. 19.04.2011).

Seite 20



13. Zivilsenat

- zugleich Senat fur Familiensachen -

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Groth*

Beisitzer: Richterin am Kammergericht Eilinghoff-Saar

Richterin am Kammergericht Kolberg
Richterin am Kammergericht Hennemann

Regelmalige Vertreterin

des Vorsitzenden: Richterin am Kammergericht Kolberg
Sitzungstage: Dienstag und Freitag sowie 1. und 3. Donnerstag im Monat
Sitzungssaal: 264 (Dienstag und Freitag), 469 (Donnerstag)

Der Senat bearbeitet:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Abteilungen 80, 123,
127, 129**, 134, 139, 142, 143, 150, 152, 155, 156, 158, 163 und 164 der Fa-
miliengerichte bei den Amtsgerichten Charlottenburg, Schéneberg und Tem-
pelhof-Kreuzberg, soweit nicht der 3. oder 19. Zivilsenat zustandig ist;

Beschwerden nach § 46 Abs. 2 ZPO oder 8§ 6 Abs. 2 FamFG, soweit der
19. Zivilsenat fur Berufungen und Beschwerden in der Sache zustandig ist;

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Amtsgerichte Ho-
henschdonhausen und Spandau, soweit das Kammergericht nach Art. 158 1
Abs. 2 Satz 3 KindRG zustandig ist, mit Ausnahme der dem 3. Zivilsenat als
Arbeitsgebiet 7) zugewiesenen Familiensachen mit Auslandsbezug;

Schadensersatzanspriiche gegen Rechtsanwalte mit den Buchstaben Dp —
Hen wegen Verletzung vertraglicher Pflichten, wenn der Gegenstand der an-
waltlichen Tatigkeit eine Familiensache ist;

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Abteilungen 10, 11
(aund b), 16, 17 und 21 des Familiengerichts bei dem Amtsgericht Pan-
kow/Weil3ensee, soweit nicht der 16. oder 18. Zivilsenat zustandig ist;

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen einer Abteilung der Fa-
miliengerichte bei den Amtsgerichten Pankow/WeilRensee, Schéneberg oder
Tempelhof-Kreuzberg, soweit kein anderer Familiensenat zustandig ist.

* (Pb vom 14.02.2011)
™ (Pb vom 13.09.2011)

! 9/10 Richterpensum, daneben 28. Zivilsenat. Die Tatigkeit im 13. Zivilsenat hat Vor-

rang.
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14. Zivilsenat

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Erich*

Beisitzer: Richter am Kammergericht Schlecht

Richter am Kammergericht Jaeschke
Richter am Kammergericht Dr. Elzer

Regelmé&liger Vertreter

des Vorsitzenden: Richter am Kammergericht Dr. Elzer
Sitzungstage: Dienstag und Freitag
Sitzungssaal: 340

Der Senat bearbeitet:

1)
2)

3)

4)

5)

Handelssachen mit den Buchstaben B, G, I, M", U, V und X;

Entscheidungen tber die Vollstreckbarkeit auslandischer Titel, soweit nicht der
3. Zivilsenat zustandig ist;

Beschwerden in Sachen der Zwangsvollstreckung, Zwangsversteigerung und
Zwangsverwaltung, soweit nicht in erster Instanz ein Prozessgericht entschie-
den hat;

Sachen aus der KO und VglO, Sachen aus der InsO sowie der Gesamtvollstre-
ckungsordnung DDR und deren Nachfolgevorschriften, der Geschéaftsauf-
sichtsordnung, der Verordnung tUber das Kriegsausgleichsverfahren einschliel3-
lich der Anfechtung von Rechtshandlungen des Gemeinschuldners;

Anfechtungssachen aufgrund des Anfechtungsgesetzes.

! 4/5 Richterpensum, daneben Senat fiir Notarsachen.
" (Pb vom 13.09.2011)
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15. Zivilsenat!

Vorsitzende: Vorsitzender Richter am Kammergericht Haferanke?
Beisitzer: Richterin-am-Kammergericht Dr—Teschner®{biszum-30-
Juni 2011)

Richter am Amtsgericht Krick?
Richter am Kammergericht Prof. Dr. Ernst® (ab 1. Juli

2011)

Regelmalige Vertreterin

des Vorsitzenden: Richterin-am-Kammergericht Br-Teschner{biszum-306-
Juni-2011)

Richter am Kammergericht Prof. Dr. Ernst (ab 1. Juli 2011)

Der Senat bearbeitet:

1) Berufungen und Beschwerden der Abteilungen 173 und 175 der Familienge-
richte bei den Amtsgerichten Charlottenburg und Tempelhof-Kreuzberg, soweit
nicht der 16. Zivilsenat zustandig ist.*

1 Ab 1. Juli 2011 als Senat fiir Familiensachen vorgesehen.

2 1/10 Richterpensum, im Ubrigen Verwaltungstatigkeit. Zugleich Vorsitz im Senat fiir
Wirtschaftsprifer-, Steuerberater- und Steuerbevollméachtigtensachen.

% 1/10 Richterpensum, im Ubrigen Verwaltungstatigkeit.

“ 1/10 Richterpensum, im Ubrigen Verwaltungstatigkeit.

® 1/10 Richterpensum, daneben 11. Zivilsenat, im Ubrigen Verwaltungstatigkeit. Die
Tatigkeit im 15. Zivilsenat hat Vorrang.*

* (Pb vom 28.06.2011)
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16. Zivilsenat

- zugleich Senat fur Familiensachen -

Vorsitzende: Vorsitzende Richterin am Kammergericht Scheer*

Beisitzer: Richterin am Kammergericht Gernoth-Schultz

Richter am Kammergericht M. Kuhnke
Richter am Kammergericht Helmers

Regelmé&lRiger Vertreter

der Vorsitzenden: Richterin am Kammergericht Gernoth-Schultz
Sitzungstage: Montag und Donnerstag
Sitzungssaal: 264

Der Senat bearbeitet:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen

a) der Abteilungen des Familiengerichts bei dem Amtsgericht Pankow /
WeilRensee, soweit nicht der 13., 17., 18. oder 19. Zivilsenat zustandig
ist;

b) aller anderen Abteilungen des Familiengerichts bei dem Amtsgericht
Pankow/WeilRensee, wenn bei oder nach Anhéngigkeit der Sache eine
Partei oder ein betroffenes Kind beziehungsweise der Antragsteller ge-
maf 8 7 Abs. 1 FamFG oder ein Beteiligter gemaf § 7 Abs. 2 FamFG
nicht die deutsche Staatsangehdrigkeit oder mehrere Staatsangehorig-
keiten besitzt oder die Staatsangehdrigkeit streitig ist oder ihren/seinen
gewohnlichen Aufenthalt auf3erhalb Deutschlands hat;

c) der Abteilungen 85, 86, 87, 88 und 89 des Amtsgerichts Schdneberg;

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen aller anderen Gerichte,
die nicht Familiengericht sind, in Familiensachen, soweit nicht der 3. oder
19. Zivilsenat zustandig ist;

Beschwerden nach § 46 Abs. 2 ZPO oder § 6 Abs. 2 FamFG, soweit der

3. oder 15. Zivilsenat* fir Berufungen und Beschwerden in der Sache zustan-
dig ist;

Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet des burgerlichen Rechts (im Turnus), so-
weit nicht die Zustandigkeit eines anderen Zivilsenats gegeben ist;

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Amtsgerichte Pan-
kow/WeilRensee, Wedding und Mitte, soweit das Kammergericht nach Art. 15
8 1 Abs. 2 Satz 3 KindRG zustandig ist, mit Ausnahme der dem 3. Zivilsenat

als Arbeitsgebiet 7) zugewiesenen Familiensachen mit Auslandsbezug;

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Abteilungen 165,
169 bis 172, 178, und 181 der Familiengerichte bei den Amtsgerichten Charlot-

1 9/10 Richterpensum, daneben Senat fiir Notarsachen.
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tenburg und Tempelhof-Kreuzberg;

7) Schadensersatzanspriche gegen Rechtsanwélte mit den Buchstaben Heo — Lo
wegen Verletzung vertraglicher Pflichten, wenn der Gegenstand der anwaltli-
chen Tatigkeit eine Familiensache ist.

* (Pb vom 28.06.2011)
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17. Zivilsenat

- zugleich Senat fur Familiensachen -

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Lettau

Beisitzer: Richterin-am-Kammergericht-Wiese-(Ausscheidenzum

***

Richter am Kammergericht Brodowski
Richterin am Kammergericht Kriiger*
Richter am Kammergericht Dr. Menne

Regelmaliger Vertreter

des Vorsitzenden: Richter am Kammergericht Brodowski
Sitzungstage: Dienstag und Freitag
Sitzungssaal: 265

Der Senat bearbeitet:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Abteilungen 81, 90,
120, 122, 124, 125, 126, 133, 137, 138, 144, 147 — 149, 159, 161, 162 (A und
B)***** 180 und 182 der Familiengerichte bei den Amtsgerichten Charlotten-
burg, Schéneberg und Tempelhof-Kreuzberg, soweit nicht der 3. oder

19. Zivilsenat zustandig ist; in Erweiterung hierzu: Berufungen und Beschwer-
den gegen Entscheidungen der Abteilung 24 des Amtsgerichts Schoneberg
soweit nicht der 3. oder 19. Zivilsenat zustandig ist****

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Abteilungen 201,
202 und 203* des Familiengerichts bei dem Amtsgericht Pankow/Weil3ensee,
soweit nicht der 13. oder 16. Zivilsenat zustandig ist;

Beschwerden nach § 46 Abs. 2 ZPO oder § 6 Abs. 2 FamFG, soweit der
18. Zivilsenat fur Berufungen und Beschwerden in der Sache zustandig ist;

Schisstreitig AN geric SR-Rechis (I.I_lN: iC“h:tE}beE-E

setzt*

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Amtsgerichte Neu-
kolln und Tempelhof-Kreuzberg, soweit das Kammergericht nach Art. 158 1
Abs. 2 Satz 3 KindRG zustandig ist, mit Ausnahme der dem 3. Zivilsenat als
Arbeitsgebiet 7) zugewiesenen Familiensachen mit Auslandsbezug;

Schadensersatzanspriiche gegen Rechtsanwalte mit den Buchstaben Lp — Ri
wegen Verletzung vertraglicher Pflichten, wenn der Gegenstand der anwaltli-
chen Tatigkeit eine Familiensache ist.

** (Pb vom 14.02.2011) *** (Pb vom 16.03.2011)

! 3/4 Richterpensum.
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**** (Pb vom 28.06.2011) ***** (Pb vom 30.11.2011)

18. Zivilsenat

- zugleich Senat fur Familiensachen -

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Briiggemann

Beisitzer: Richterin am Kammergericht Steuerwald-Schlecht

Richter am Kammergericht Dr. Lehmbruck
Richter am Kammergericht Bigge®

Regelmé&liger Vertreter

des Vorsitzenden: Richterin am Kammergericht Steuerwald-Schlecht
Sitzungstage: Dienstag und Freitag sowie 1. und 3. Donnerstag im Monat
Sitzungssaal: 469

Der Senat bearbeitet:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Abteilungen 82,
130**,131***,132, 135, 136****, 157, 157a, 157b und 160 der Familiengerichte
bei den Amtsgerichten Charlottenburg, Schéneberg und Tempelhof-Kreuzberg,
soweit nicht der 3. oder 19. Zivilsenat zustandig ist;

Beschwerden nach § 46 Abs. 2 ZPO oder 8§ 6 Abs. 2 FamFG, soweit der
17. Zivilsenat fur Berufungen und Beschwerden in der Sache zustandig ist, so-
wie in Kindschaftssachen;

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Abteilungen 12 — 15,
18, 19, 20, 22, 23/23a — 26 des Familiengerichts bei dem Amtsgericht Pan-
kow/Weil3ensee, soweit nicht der 13. oder der 16. Zivilsenat zustandig ist;

Anfechtung der Wahl des Prasidiums nach § 21 b Abs. 6 GVG,;

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Amtsgerichte Tier-
garten, Charlottenburg und Képenick, soweit das Kammergericht nach Art. 15
8 1 Abs. 2 Satz 3 KindRG zustandig ist, mit Ausnahme der dem 3. Zivilsenat
als Arbeitsgebiet 7) zugewiesenen Familiensachen mit Auslandsbezug;

Schadensersatzanspriche gegen Rechtsanwélte mit den Buchstaben Rj — Sti
wegen Verletzung vertraglicher Pflichten, wenn der Gegenstand der anwaltli-
chen Tatigkeit eine Familiensache ist;

Bestimmung des zustandigen Gerichts gemal3 8 36 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 5 ZPO
und gemal 8§ 36 Abs. 1 Nr. 6 ZPO insoweit, als der 2. Zivilsenat selbst ,Partei*
des Zustandigkeitsstreits ist. Im Ubrigen Bestimmung des zustandigen Gerichts
bei einem Streit zwischen einem Familiengericht und einem Gericht der allge-
meinen freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie Entscheidungen in Abgabestreitigkei-
ten in Familiensachen sowie Beschwerden gegen die Ablehnung der Zustan-
digkeitsbestimmung;

! 9/10 Richterpensum, im Ubrigen Tétigkeit als Mediator.
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8) Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet des birgerlichen Rechts (im Turnus), so-
weit nicht die Zustandigkeit eines anderen Zivilsenats gegeben ist.

** (Pb vom 14.02.2011) *** (Pb vom 16.03.2011) **** (Pb vom 30.11.2011)
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19. Zivilsenat

- zugleich Senat fur Familiensachen -

Vorsitzende: Vorsitzende Richterin am Kammergericht Tucholski*”

Beisitzer: Richter am Kammergericht Hartung

Richter am Kammergericht Feskorn*?”
Richter am Amtsgericht Reinke (vis zum 30. September 2011)

Richterin am Kammergericht Voigt (ab 1. August 2011)*

Regelmaliger Vertreter

der Vorsitzenden: Rreh%er—am—lé&mnepgeneht—hlaﬁungi
Richter am Kammergericht Feskorn (ab 1. Juli 2011
Sitzungstage: Dienstag und Donnerstag sowie 2. und 4. Montag im Mo-
nat
Sitzungssaal: 163

Der Senat bearbeitet:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7

Entschadigungssachen;

Schadensersatzanspriiche aus der Beratung und Vertretung in Entschadi-
gungssachen, soweit sie nicht bei einem anderen Zivilsenat anh&ngig sind,;

Handelssachen mit den Buchstaben D, £-G.” H und K;

Beschwerden nach 8§ 46 Abs. 2 ZPO oder 8§ 6 Abs. 2 FamFG, soweit der
13. Zivilsenat fur Berufungen und Beschwerden in der Sache zustandig ist;

(Nicht besetzt);

Beschwerden und Erinnerungen in Kostensachen (auch hinsichtlich der Erstat-
tung von Kosten des beigeordneten Anwalts) in den von den Familiengerichten
entschiedenen Sachen, in Kindschaftssachen sowie in Kostensachen, fir die
das Kammergericht nach Art. 15 8 1 Abs. 2 Satz 3 des KindRG zustandig ist,
mit Ausnahme der Beschwerden und Erinnerungen

a) gegen die Auferlegung einer Verzégerungsgebihr gemanR § 34 GKG
a. F., 8 38 GKG n. F. oder § 32 FamGKG und

b) gegen die Anordnung einer Vorauszahlung oder eines Vorschusses ge-
maf § 6 des GKG a. F., 8 67 GKG n. F. oder § 58 FamGKG;

Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Amtsgerichte Lich-
tenberg und Schéneberg, soweit das Kammergericht nach Art. 15 8 1 Abs. 2
Satz 3 KindRG zustandig ist, mit Ausnahme der dem 3. Zivilsenat als Arbeits-

1

1/10 Richterpensum in der Zeit vom 18.07.2011 bis zum 17.08.2011

*2 9/10 Richterpensum, daneben Senat fiir Notarsachen
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gebiet 7) zugewiesenen Familiensachen mit Auslandsbezug;

8) Beschwerden gemalR § 16 Abs. 2 ZSEG, auch i. V. m. § 14 ZSEG bzw. gemaf3
8 4 Abs. 3 JVEG in den von den Familiengerichten entschiedenen Sachen, in
Kindschaftssachen sowie in Sachen, fir die das Kammergericht nach Art. 15
8 1 Abs. 2 Satz 3 des KindRG zustandig ist;

9) Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Abteilungen 83, 84,
121, 128, 140, 141, 145 und 146 der Familiengerichte bei den Amtsgerichten
Charlottenburg, Schoneberg und Tempelhof-Kreuzberg, soweit nicht der 3. Zi-
vilsenat zustandig ist;

10) Berufungen und Beschwerden gegen Entscheidungen der Abteilungen 28, 29
und 200 des Familiengerichts bei dem Amtsgericht Pankow/WeiRensee, soweit
nicht der 13. oder der 16. Zivilsenat zustandig ist;

11) Schadensersatzanspriche gegen Rechtsanwalte mit den Buchstaben Stj — Z
wegen Verletzung vertraglicher Pflichten, wenn der Gegenstand der anwaltli-
chen Tatigkeit eine Familiensache ist.

27. (Pb vom 28.06.2011)
” (Pb vom 04.08.2011)
“"(Pb vom 18.08.2011)
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20. Zivilsenat
Vorsitzender:
Beisitzer:

RegelmaRiger Vertreter
des Vorsitzenden:

Sitzungstage:
Sitzungssaal:

Der Senat bearbeitet:
1) (Nicht besetzt);

Vorsitzender Richter am Kammergericht Budde
Richter am Kammergericht Baldszuhn
Richterin am Kammergericht Schulz®

Richterin am Kammergericht Balschun
Richterin am Kammergericht Dr. Simmler

Richterin am Kammergericht Dr. Simmler
Montag und Donnerstag
265

2) Anspriche aus dem Gebiet des Pachtrechts und Pachtschutzrechts (ausge-
nommen das Landpachtrecht) mit Einschluss der Rechtsentscheide gemali
§ 56 Abs. 1 des SchuldRAndG vom 21. September 1994 (BGBI. | S. 2538 ff.)
sowie derjenigen Sachen, die Handelssachen sind; ferner Anspriche aus dem

Kleingartenrecht;

3) Vertragliche und aul3ervertragliche Anspriche aus Heilbehandlung, auch von
Tieren sowie Ansprliche aus dentalprothetischen Leistungen;

4) Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet des birgerlichen Rechts (im Turnus), so-
weit nicht die Zustandigkeit eines anderen Zivilsenats gegeben ist;

5) Entscheidungen Uber die in 8§ 1062 ZPO genannten Angelegenheiten.

! 9/10 Richterpensum, im Ubrigen Tatigkeit als Mediatorin.

Seite 31



21. Zivilsenat
Vorsitzender:
Beisitzer

Regelmé&Riger Vertreter
des Vorsitzenden:

Sitzungstage:
Sitzungsséle:

Der Senat bearbeitet:

Vorsitzender Richter am Kammergericht Klum

ichtor o b . | ;
Richterin am Amtsgericht Witt-Klein*(ab 01. Mai 2011)
Richterin am Kammergericht Kruse*”
Richter am Kammergericht J. Schmidt

Richter am Kammergericht J. Schmidt
Dienstag, Mittwoch und Freitag
135 (Dienstag und Freitag), 264 (Mittwoch)

1) Bausachen, auch soweit sie Handelssachen sind (im Turnus);

2) Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet des birgerlichen Rechts (im Turnus), so-
weit nicht die Zustandigkeit eines anderen Zivilsenats gegeben ist.

14/5—R+eh%e#pensum—(en#atk—m4ﬂ%ﬂe&ng#en¢@1—99—2@1—l ab 01.11.2011 9/10 Rich-
terpensum, daneben Senat fur Notarsachen)

* (Pb vom 19.04.2011)
**(Ph vom 18.08.2011)
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22. Zivilsenat

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Ubaczek®

Beisitzer: Richterin am Kammergericht Meising
Richterin am Kammergericht Stecher® ™™

Richter am Kammergericht Ch. Kuhnke

2011}

Richter am Landgericht Dr. Suilmann **(ab 01. Mai 2011)

Regelmaliger Vertreter

des Vorsitzenden: Richter am Kammergericht Ch. Kuhnke
Sitzungstage: Montag und Donnerstag
Sitzungssaal: 340

Der Senat bearbeitet:

1) aul3ervertragliche Schadensersatzanspriche aus Verkehrsunféllen, auch
wenn sie gemal § 115 Abs. 1 VVG in der Fassung vom 23. November 2007
gegen den Versicherer oder gemaf 8§ 12 PflVG in der Fassung vom 10. De-
zember 2007 gegen den Entschadigungsfonds fir Schaden aus Kraftfahr-
zeugunfallen gerichtet werden;

2) Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet des burgerlichen Rechts (im Turnus),
soweit nicht die Zustandigkeit eines anderen Zivilsenats gegeben ist;

3) (Nicht besetzt).

! Zugleich Mitglied des Dienstgerichtshofs.
2 1/4 Richterpensum in der Zeit vom 04. April 2011 bis-15-Mai2011* bis 30. Juni

*k kkk

2011; % Richterpensum. in-derZeitvom-01-Juhi-2011 bis zum-01-Oktober 2011
* (Pb vom 16.03.2011), **(Pb vom 19.04.2011), " (Pb vom 13.09.2011)
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23. Zivilsenat
Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Domke
Beisitzer: Richter am Kammergericht Wagner

Richterin am Kammergericht Gabriel*

Richter am Kammergericht Dr. Sdorra (bis 30. April 2011)

Richter am Landgericht von Bresinsky (ab 01. Mai 2011 bis
31. Januar 2011)*

Regelmaliger Vertreter

des Vorsitzenden: Richterin am Kammergericht Gabriel
Sitzungstage: Montag, Mittwoch und Donnerstag
Sitzungssaal: 336 (Montag, Donnerstag) und 352 (Mittwoch)

Der Senat bearbeitet:
1)  Handelssachen mit den Buchstaben A, C™, F",L,M", P =T und W;
2) " )

3) Popularklagen nach den 88 13, 19 AGB-Gesetz sowie Klagen nach 88 1 und 2
des UklaG sowie Anspriiche aus aul3ergerichtlichen, in solchen Sachen abge-
gebenen Unterwerfungserklarungen.

27. (Pb vom 16.03.2011)
”(Pb vom 18.08.2011)
“(Pb vom 13.09.2011)

! 9/10 Richterpensum, im Ubrigen Tatigkeit als Mediatorin.
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24. Zivilsenat

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Harte®

Beisitzer: Richterin am Kammergericht Dr. Kasprik-Teperoglou

Richter am Kammergericht Einsiedler*
Richter am Kammergericht Landwehrmeyer

Regelmé&lRiger Vertreter

des Vorsitzenden: Richter am Kammergericht Einsiedler
Sitzungstage: Montag und Mittwoch
Sitzungssaal: 135 (Montag)

147 (Mittwoch)

Der Senat bearbeitet:

1)

2)
3)
4)

Rechtsstreitigkeiten, welche das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
nach dem Urheberrechtsgesetz (nicht: KunstUrhG) sowie das Verlagsrecht und
Geschmacksmusterrecht betreffen, und zwar sowohl die Schutzrechte selbst
als auch die Rechte an diesen Schutzrechten und die Anspriche aus Rechts-
handlungen und Rechtsgeschaften tUber diese Schutzrechte;

Banksachen (im Turnus);
sofortige weitere Beschwerden aufgrund der 88 43 ff. WEG a. F.;

a ANncn a¥a Adam Raech

v - amme Hande achen e als a 3 A .
Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet des birgerlichen Rechts (im Turnus), so-
weit nicht die Zustandigkeit eines anderen Zivilsenats gegeben ist

1

4/5 Richterpensum, daneben Vorsitz im 25. Zivilsenat. Die Tatigkeit im 24.
Zivilsenat hat Vorrang.

*2 Zugleich Mitglied des Dienstgerichtshofs.

(Pb vom 18.08.2011)
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25. Zivilsenat

Vorsitzender: Morsitzender Richter-am-Kammergericht B—Becker™(bis
Vorsitzender Richter am Kammergericht Harte (ab 01. Sep-
tember 2011)*

Beisitzer: Richter am Kammergericht Bergold?

Richter am Kammergericht Dr. Sdorra (ab 1. Mai 2011)

2011)
Regelmaliger Vertreter
des Vorsitzenden: Richter am Kammergericht Bergold
Sitzungstag und Sit-
zungssaal: werden von Fall zu Fall bestimmt

Der Senat bearbeitet:

1) Beschwerden in Handels-, Genossenschafts-, Muster-, Schiffs-, Vereinsregister-
und Kabelbuchsachen sowie damit zusammenhangende Angelegenheiten unter
Einschluss der im 7. Abschnitt des FGG geregelten sonstigen Handelssachen
und der im 8. Abschnitt daselbst enthaltenen sonstigen Vereinssachen,;

2) (Nicht besetzt).

Zum Zwecke des Belastungsausgleichs werden die seit dem 01. Mai 2010 bei dem
25. Zivilsenat eingegangenen Berufungs- und Beschwerdesachen (U- und W-
Sachen), soweit sie dem im Geschaftsverteilungsplan 2010 bei diesem Senat aus-

1 . ..
! 1/5 Richterpensum, daneben 24. Zivilsenat.
2 1/5 Richterpensum, daneben 26. Zivilsenat.

% 4/5 Richterpensum, daneben 1. Zivilsenat. Die Tatigkeit im 25. Zivilsenat hat Vor-
rang.

* (Pb vom 28.06.2011)
** (Pp vom 18.08.2011)
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gewiesenen Sachgebiet 2) — Banksachen — zugeordnet worden waren und am 30.
April 2011 noch anhéangig sein werden, mit Wirkung vom 01. Mai 2011 auf den 12.
Zivilsenat Ubertragen. (Pb v. 19.04.2011.)

26. Zivilsenat
Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Fahr
Beisitzer: Richter am Kammergericht Crass
Richter am Kammergericht Dr. GlaRer*
Richter am Kammergericht von Gélieu
Richter am Kammergericht Bergold?
Regelmaliger Vertreter

des Vorsitzenden: Richter am Kammergericht von Gélieu
Sitzungstage: Montag und Mittwoch
Sitzungssaal: 270

Der Senat bearbeitet:
1) Banksachen (im Turnus);

2) Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet des burgerlichen Rechts (im Turnus), so-
weit nicht die Zustandigkeit eines anderen Zivilsenats gegeben ist.

! 7/10 Richterpensum, daneben Vergabesenat und zugleich Mitglied des Dienstge-
richtshofs.

2 4/5 Richterpensum, daneben 25. Zivilsenat. Die Tatigkeit im 26. Zivilsenat hat Vor-
rang.
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27. Zivilsenat

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Kowalski (bis zum
30112011
Beisitzer: Richterin am Kammergericht Saak

Richterin am Kammergericht Dr. Caasen-Barckhausen®
Richter am Kammergericht B.-D. Kuhnke

RegelmaRige Vertreterin

des Vorsitzenden: Richterin am Kammergericht Saak
Sitzungstage: Dienstag und Donnerstag
Sitzungssaal: 147 (Dienstag) und 135 (Donnerstag)

Der Senat bearbeitet:
1) Bausachen, auch soweit sie Handelssachen sind (im Turnus);

2) Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet des burgerlichen Rechts (im Turnus), so-
weit nicht die Zustandigkeit eines anderen Zivilsenats gegeben ist;

3) Beschwerden und Erinnerungen in Kosten- und Vergutungserstattungssachen
sowie in Festsetzungssachen nach 8§ 11 RVG, soweit eine der Zivilkammern 1 -
4,10, 17, 25 oder 37 - 40 des Landgerichts Berlin damit befasst war, jedoch mit
Ausnahme der Beschwerden und Erinnerungen

a) gegen die Auferlegung einer Verzogerungsgebuhr gemal § 34 des GKG
a. F. bzw. § 38 des GKG n. F.,

b) gegen die Anordnung einer Vorauszahlung oder eines Vorschusses ge-
maR 8§ 6 des GKG a. F. bzw. § 67 des GKG n. F.,

C) in Kartell- und Vergabesachen sowie Sachen nach dem EnWG und
StrEinspG,

d) in Sachen, in denen ein Zivilsenat in besonderer Besetzung zu entschei-
den hat oder entscheiden kann.

* (Pb vom 30.11.2011)

! 1/2 Richterpensum.
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28. Zivilsenat
Vorsitzende:

Beisitzer:

Regelmaliger Vertreter
der Vorsitzenden:

Sitzungstag und Sit-
zungssaal:

Der Senat bearbeitet:

. ssidentind ol kel {bi .
August 2011y

Vorsitzender Richtgr am Kammergericht Groth (ab 01.
September 2011)*

Richterin am Kammergericht Grohmann?
Richterin am Landgericht Dr. Roloff® (bis zum 25.10.2011)"
Richterin am Kammergericht Dr. Roloff* (ab 26.10.2011)"

AugHSI—ZO-ZHr)‘*i

Richterin am Kammergericht Grohmann (ab 01. September
2011)*

werden von Fall zu Fall bestimmt

1) Beschwerden gegen Ordnungsmittel gemaf? § 181 Abs. 3 GVG in Zivilsachen,
ausgenommen in Familiensachen;

2) (Nicht besetzt)

3) Entscheidungen Uber Rechtsbehelfe gemal § 159 GVG;

4) Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet des birgerlichen Rechts (im Turnus), so-
weit nicht die Zustandigkeit eines anderen Senats gegeben ist.

}l'lsﬁ.l ’. lll. \/ I ..-l .'

! 1/10 Richterpensum, daneben 13. Zivilsenat.

2 1/10 Richterpensum, im Ubrigen Verwaltungstatigkeit.

% 1/10 Richterpensum, zugleich Vergabesenat und im Ubrigen Verwaltungstatigkeit.

4]'];E.| ’I I \/ . . lg'z..l i

" (Pb vom 18.08.2011)
”(Pb vom 19.10.2011)
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B. Strafsenate

1. Strafsenat*

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Hoch

Beisitzer: Richter am Kammergericht Warnatsch?

Richter am Kammergericht Sandherr
Richter am Kammergericht Hanschke
Richterin am Kammergericht Husch

Regelmé&lRiger Vertreter

des Vorsitzenden: Richter am Kammergericht Warnatsch
Sitzungstage: nach Bedarf
Sitzungssaal: 145 A

Der Senat bearbeitet:

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7
8)

in erster Instanz vor dem Kammergericht zu verhandelnde Strafsachen ein-
schlielich der hierauf bezogenen Antréage und Beschwerden, soweit nicht der
5. (A) Strafsenat zustandig ist;

Bestatigung von Feststellungen nach § 35 EGGVG;

Antrage auf Wiederaufnahme gegen bis zum 31. Dezember 2006 ergangene
Urteile des 2. Strafsenats und seit dem 1. Januar 2007 ergangene Urteile des
5. (A) Strafsenats;

Antrage auf Ausschlieung eines Verteidigers nach 8§ 138a bis 138c StPO in
den zur Zustandigkeit des 5. (A) Strafsenats geh6renden Verfahren;

a) Entscheidungen Uber Antrage und Rechtsmittel nach dem GKG, JVEG,
ZSEG, RVG und der BRAGO in Straf- und Bul3geldsachen - ausgenommen
Kartellordnungswidrigkeiten und Rechtsmittel gegen die Kostengrundentschei-
dung und Streitwertfestsetzung in Strafvollzugssachen — sowie

b) Beschwerdeentscheidungen in Kosten- und Auslagensachen nach der StPO
und dem OWIG;

(Nicht besetzt);
(Nicht besetzt);
(Nicht besetzt).

! Die Tatigkeit im 1. Strafsenat hat Vorrang vor der Tatigkeit im Dienstgerichtshof und
in anderen Senaten, nicht jedoch vor der Tatigkeit im 5. (A) Strafsenat).

2 Zugleich Dienstgerichtshof.
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2. Strafsenat

- zugleich Beschwerdesenat fur Rehabilitierungssachen sowie 2. Senat fur Wirt-
schaftsprufer-, Steuerberater- und Steuerbevollméchtigtensachen -

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Weil3brodt

Beisitzer: Richterin am Kammergericht Hees®

Richterin am Kammergericht Drees-Dalheimer
Vorsitzende Richterin am Landgericht Kelting-Scholz?
ichteri laericl _ .

Richter am Amtsgericht Bahners** (1. August 2011 bis 30. April 2012)

Regelmalige Vertreterin

des Vorsitzenden: Richterin am Kammergericht Hees
Sitzungstage: nach Bedarf
Sitzungssaal: 145 A

Der Senat bearbeitet:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

alle nicht zur Zustandigkeit der anderen Strafsenate gehorenden Strafsachen
mit den Buchstaben O, P, T - Z;

Rechtsmittel in Verfahren nach den 88§ 109 ff. StVollzG einschliel3lich solcher
gegen die Kostengrundentscheidung und Streitwertfestsetzung, jedoch nicht
solche nach 8§ 92 Abs. 1 bis 5 JGG;

a) Beschwerden gegen Entscheidungen der Strafvollstreckungskammern
des Landgerichts und

b) Rechtsmittel, die Verfahren nach dem 1. Abschnitt des Siebenten Bu-
ches der StPO betreffen

- jeweils soweit nicht der 4. Strafsenat zustandig ist;

Steuerberater- und Steuerbevollmé&chtigtensachen sowie Wirtschaftsprifersa-
chen, die gemafl 8 354 Abs. 2 StPO an einen anderen Senat des Kammerge-
richts zurickverwiesen worden sind;

Beschwerden nach dem 1. SED-UnBerG;

die Entscheidungen des Kammergerichts als gemeinschaftliches oberes Ge-
richt in Strafsachen (zum Beispiel 88 12 ff. StPO), soweit an dem Streit nicht
ausschlief3lich Jugendgerichte beteiligt sind;

! Zugleich 5. (A) Strafsenat.
2 1/2 Richterpensum

* (Pb vom 13.01.2011)

** (Ph vom 28.06.2011)

Seite 41



7

Rechtsmittel und Haftpriifungen in den Fallen, die in § 74c Abs.1 Nrn.1 bis 5a
GVG genannte Strafsachen sowie solche nach § 266a StGB zum Gegenstand
haben.

3. Strafsenat

- zugleich 3. Senat fur BufR3geldsachen -

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Libera®

Beisitzer: Richter am Kammergericht Schaaf?

Richter am Kammergericht Schuchter®
Richterin am Kammergericht Grabbe*

" icht Brinsa (b | ;

o icht al . fsichtsfill I

Richterin am Amtsgericht Marx (1. August 2011 bis 30. April 2012)**

Regelmaliger Vertreter

des Vorsitzenden: Richter am Kammergericht Schaaf
Sitzungstage: nach Bedarf
Sitzungssaal: 145 A

Der Senat bearbeitet:

1)
2)

3)
4)
5)

alle nicht zur Zustandigkeit der anderen Strafsenate gehdrenden Strafsachen
mit den Buchstaben A - D, S (einschlie3lich Sch);

Rechtsmittel und Haftprifungen in Verkehrsstrafsachen und in Strafverfahren
nach 8§ 324 — 330a StGB,;

Revisionen und Beschwerden in Privatklagesachen;
Rechtsmittel in Bul3geldsachen,;

als ,Schifffahrtsobergericht* die zur Zustandigkeit des Kammergerichts gemaf
8 11 des BinSchverfG vom 27. September 1952 (BGBI. | S. 641 / GVBI.

S. 1051; BGBI. 1965 | S. 389 / GVBI. 1965 S. 679) in der Fassung des Art. 99
Nr. 6 des Einfuhrungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (EGStGB) vom 2. Mérz

! Zugleich 5. (A) Strafsenat.

2 Zugleich 5. (A) Strafsenat und 1. Senat fiir Wirtschaftspriifer-, Steuerberater- und
Steuerbevollmachtigtensachen.

3 Zugleich 5. (A) Strafsenat und stellvertretender Ermittlungsrichter.

“ Zugleich 1. Senat fiir Wirtschaftspriifer-, Steuerberater- und Steuerbevollmachtig-
tensachen.

(* Pb vom 13.01.2011)
(** Pb vom 28.06.2011)
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6)
7

1974 (BGBI. | S. 469 / GVBI. S. 873) gehdrenden Rechtsmittel gegen Entschei-
dungen der Schifffahrtsgerichte in Straf- und Buf3geldsachen;

Antrage auf gerichtliche Entscheidung nach § 172 StPO.

Antrage auf gerichtliche Entscheidung und Anordnung nach 8§ 51 Abs. 2 und 3
GVG**
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4. Strafsenat
Vorsitzende: Vorsitzende Richterin am Kammergericht Eschenhagen
Beisitzer: Richterin am Kammergericht Topfer®
Richter am Kammergericht Lind?
Richterin am Amtsgericht Dr. Schroder®
Regelmé&lRiger Vertreter

der Vorsitzenden: Richter am Kammergericht Lind
Sitzungstage: nach Bedarf
Sitzungssaal: 145 A

Der Senat bearbeitet:

1) alle nicht zur Zustandigkeit der anderen Strafsenate gehorenden Strafsachen
mit den Buchstaben E — N, Q und R;

2) a) Entscheidungen nach dem IRG und nach dem IStGHG und

b) Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Strafvollstreckungskammer
nach diesen Gesetzen;

3) Rechtsmittel und Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen der Jugendkammern
des Landgerichts Berlin nach § 92 Abséatze 1 bis 5 JGG;

4) Haftprufungen in Verfahren und Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Ju-
gendgerichte in Strafsachen, jedoch nicht in

Verkehrssachen,

Wirtschaftsstrafsachen {1—Strafsenat-Arbeitsgebiet-6),(2. Strafsenat, Ar-
beitsgebiet 7)*

Vollstreckungssachen, die ausschlief3lich gegen Erwachsene verhangte
Freiheitsstrafen oder Mal3regeln betreffen (2. Strafsenat, Arbeitsgebiet
3b)und

Kostensachen (1. Strafsenat, Arbeitsgebiet 5);

5) Antrage auf gerichtliche Entscheidung nach den 88 23 ff. EGGVG, soweit sie
Angelegenheiten der Strafrechtspflege oder des Strafvollzuges betreffen;

6) a) Beschwerden der Vollstreckungsbehdrde gegen Entscheidungen nach 8
35 Abs. 2 Satz 1 BtMG sowie

! Zugleich Ermittlungsrichterin.

2 Zugleich 5. (A) Strafsenat.

% 1/10 Richterpensum, im Ubrigen Verwaltungstatigkeit.
* (Pb vom 14.02.2011)
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8)

b) Rechtsmittel nach 8 35 Abs. 7 Satz 4 in Verbindung mit 8 462 Abs. 3
Satz 1 StPO und nach § 36 Abs. 5 Satz 3 BtMG;

die Entscheidungen des Kammergerichts als gemeinschaftliches oberes Ge-
richt in Strafsachen (zum Beispiel 88 12 ff. StPO), wenn an dem Streit aus-
schlie3lich Jugendgerichte beteiligt sind;

Rechtsmittel in den Fallen des § 74a Abs. 4 GVG und des § 120 Abs. 4 Satz 2
GVG.
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5. (A) Strafsenat®
Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Libera?
Beisitzer: Richter am Kammergericht Schaaf®
Richter am Kammergericht Schuchter®
Richterin am Kammergericht Hees®
Richter am Kammergericht Lind®
Regelmé&liger Vertreter

des Vorsitzenden: Richter am Kammergericht Schaaf
Sitzungstage: nach Bedarf
Sitzungssaal: 145 A

Der Senat bearbeitet:

1) nach 8 354 Abs. 2 Satz 2 StPO an einen anderen Senat des Kammergerichts
zurtckverwiesene Sachen;

2) Antrage auf Wiederaufnahme gegen erstinstanzliche Urteile eines Strafsenats
des Kammergerichts, soweit sie nicht dem 1. Strafsenat zugewiesen sind;

3) Antrage auf Ausschliel3ung eines Verteidigers nach 88 138a - 138c StPO, so-
weit sie nicht dem 1. Strafsenat zugewiesen sind.

! Die Tatigkeit im 5. (A) Strafsenat hat Vorrang vor der Téatigkeit in anderen Senaten.
2 Zugleich 3. Strafsenat.
3 Zugleich 3. Strafsenat.
“ Zugleich 3. Strafsenat.
> Zugleich 2. Strafsenat.
® Zugleich 4. Strafsenat.
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C. Ermittlungsrichter’
Ermittlungsrichterin: Richterin am Kammergericht Topfer?
Vertreter: Richter am Kammergericht Schuchter®

Im Falle der gleichzeitigen Verhinderung des Ermittlungsrichters und seines Vertre-
ters werden die Beisitzer der Strafsenate mit Ausnahme der Erprobungsrichter in der
Reihenfolge ihres Dienstalters — beginnend mit dem Dienstjingsten - herangezogen.
Bei gleichem Dienstalter geht der Lebensjingere vor.

! Die Tatigkeit als Ermittlungsrichter hat Vorrang vor der Tétigkeit in den Senaten.
2 Zugleich 4. Strafsenat.
3 Zugleich 3. Strafsenat.
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D. Weitere Spruchkorper

Dienstgerichtshof*
Vorsitzender:

Standige Beisitzer:

Nichtstandige Beisitzer fur
den Dienstzweig

Kammergericht

Landgericht

Amtsgerichte

Staatsanwaltschaften

Oberverwaltungsgericht

Vorsitzender Richter am Kammergericht Stummeyer

Stellvertretender Vorsitzender: Vorsitzender Richter am
Oberverwaltungsgericht Lehmkuhl

1) Richter am Kammergericht Warnatsch
2) Richter am Kammergericht Renner

Stellvertreter: 1) Vorsitzender Richter am Landgericht
Dr. Borgmann

2) Vorsitzender Richter am Verwal-
tungsgericht Richter

1) Richter am Kammergericht Einsiedler
2) Richter am Kammergericht Sellin
Stellvertreter: 1) Richter am Kammergericht Steinecke

2) Vorsitzender Richter am Kammerge-
richt Ubaczek

1) Richter am Landgericht Dr. Maiazza
2) Richter am Landgericht Weiser
Stellvertreter: 1) Richter am Landgericht Dr. Liebau

2) Vorsitzender Richter am Landgericht
Dr. Scholz

1) Richterin am Amtsgericht Kuebart-Arndt
2) Richter am Amtsgericht Dr. Bergerhoff
Stellvertreter: 1) Richter am Amtsgericht Dr. Gradl
2) Richterin am Amtsgericht Sommer
1) Oberstaatsanwaéltin Krauth-Thielmann
2) Oberstaatsanwalt von Hagen
Stellvertreter: 1) Oberstaatsanwalt I. Kiihn
2) Oberstaatsanwaltin Klusenwerth
1) Richterin am Oberverwaltungsgericht Ehricke

2) Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht
Schultz-Ewert

! Die Tatigkeit im Dienstgerichtshof hat Vorrang vor der Téatigkeit in Senaten des

Kammergerichts
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Stellvertreter: 1) Richterin am Oberverwaltungsgericht
Merz

2) Richter am Oberverwaltungsgericht
Bath

Verwaltungsgericht 1) Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Kiemann
2) Richter am Verwaltungsgericht Postel

Stellvertreter: 1) Vorsitzende Richterin am Verwal-
tungsgericht Dr. Schreyer

2) Vorsitzender Richter am Verwaltungs-
gericht Lorenz

Sozialgericht 1) Richterin am Sozialgericht Langert
2) Richterin am Sozialgericht Klinger-Efrém
Stellvertreter: 1) Richterin am Sozialgericht Giffey
2) Richterin am Sozialgericht Kukies
Arbeitsgericht 1) Vorsitzender Richter am Arbeitsgericht Dr. Rancke

2) Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht Wen-
ning-Morgenthaler

Stellvertreter: 1) Richterin am Arbeitsgericht Marck-
wardt

2) Richter am Arbeitsgericht Boyer
Rechnungshof 1) Direktorin bei dem Rechnungshof Lammert*
2) Direktor bei dem Rechnungshof Koch

Stellvertreter:  Direktor bei dem Rechnungshof Dr. Bu-
schendorf*

Der Senat bearbeitet:

die zur Zustandigkeit des Dienstgerichtshofs gehdérenden Sachen gemali § 40
BInRIG.

a) RegelméaRige Besetzung

Der Dienstgerichtshof entscheidet regelmafiig in der Besetzung mit seinen funf
planmafigen Mitgliedern.

b) Vertretung des Vorsitzenden

Ist der Vorsitzende verhindert, wird er durch den stellvertretenden Vorsitzenden
vertreten. Ist auch dieser verhindert, tritt an seine Stelle der standige Beisitzer
Nr. 1, im Falle auch dessen Verhinderung der standige Beisitzer Nr. 2.

C) Vertretung der standigen Beisitzer

Der standige Beisitzer Nr. 1 wird durch den stellvertretenden standigen Beisit-
zer Nr. 1, der standige Beisitzer Nr. 2 durch den stellvertretenden standigen
Beisitzer Nr. 2 vertreten. Ist der danach zustandige stellvertretende standige
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Beisitzer gleichfalls verhindert, wird er durch den anderen stellvertretenden
standigen Beisitzer vertreten.

d) Vertretung der nichtstéandigen Beisitzer

Der nichtstandige Beisitzer Nr. 1 wird durch den stellvertretenden nichtstandi-
gen Beisitzer Nr. 1, der nichtstandige Beisitzer Nr. 2 durch den stellvertreten-
den nichtstandigen Beisitzer Nr. 2 vertreten. Ist der danach zustandige stellver-
tretende nichtstandige Beisitzer gleichfalls verhindert, wird er durch den ande-
ren stellvertretenden nichtstandigen Beisitzer vertreten.

* (Pb vom 28.06.2011)
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Vergabesenat®

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Dr. Hawickhorst?
Beisitzer: Richter am Kammergericht Dr. GlaRer?
Richter am Kammergericht Franck®
Richterin am Landgericht Dr. Roloff® (bis zum 25.10.2011)
Richterin am Kammergericht Dr. Roloff* (ab 26.10.2011)"

RegelmaRiger Vertreter  Richter am Kammergericht Dr. Glal3er
des Vorsitzenden:

Der Senat bearbeitet:

Angelegenheiten gemal § 115 Abs. 2 und 116 Abs. 3 GWB.

! Die Tatigkeit im Vergabesenat hat Vorrang vor der Téatigkeit in anderen Senaten.
2 1/5 Richterpensum, daneben 2. Zivilsenat.

3 1/5 Richterpensum, daneben 26. Zivilsenat und zugleich Mitglied des Dienstge-
richtshofs.

* 1/5 Richterpensum, daneben 2. Zivilsenat.
> 1/5 Richterpensum, daneben 28. Zivilsenat und im Ubrigen Verwaltungstatigkeit.

"(Pb vom 19.10.2011)
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Senat fiir Notarsachen*

Vorsitzender: Vorsitzender Richter am Kammergericht Erich?
Stellvertretende Vorsit-

zende: Vorsitzende Richterin am Kammergericht Scheer®
Richterliche Beisitzer: Richter am Kammergericht Feskorn*

Richter am Kammergericht Frey (bis 31.10.2011)
Richterin am Kammergericht Kruse (ab 01.11.2011)*
Richter am Kammergericht R. Miiller®

Beisitzende Notare: Notar Apffelstaedt
Notarin Dr. Hoffmann
Notar Dr. Yersin

Sitzungstage: werden von Fall zu Fall bestimmt

Der Senat bearbeitet:

die zur Zustandigkeit des Oberlandesgerichts gehérenden Disziplinarsachen gegen
Notare und die Antrage auf gerichtliche Entscheidung nach den 88 99, 111 BNotO.

! Die Tatigkeit im Senat fiir Notarsachen hat Vorrang vor der Tatigkeit in anderen
Senaten.

2 1/5 Richterpensum, daneben 14. Zivilsenat.

% 1/10 Richterpensum, daneben 16. Zivilsenat.

“ 1/10 Richterpensum, daneben 19. Zivilsenat.

> 1/10 Richterpensum, daneben 10. Zivilsenat (bis 31.10.2011;
1/10 Richterpensum, daneben 21. Zivilsenat ab 01.11.2011).

® 1/10 Richterpensum, daneben 1. Zivilsenat.

" (Pb vom 18.08.2011)
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1. Senat fur Wirtschaftsprufer-, Steuerberater- und Steuerbevollméachtigtensa-
chen’

Vorsitzende: Vorsitzender Richter am Kammergericht Haferanke?
Richterliche Beisitzer: Richter am Kammergericht Schaaf®

Richterin am Kammergericht Grabbe*

Richter am Kammergericht Sandherr®
Ehrenamtliche Beisitzer*: Stephanie Bschorr (Steuerberaterin)

*%

Barbel Werneburg (S | n

Frank Follert (Steuerberater)”

Heide Groger (Steuerberaterin)

Dr. Hans Cobet (Steuerberater)

Karl-Heinz Pfizenmayer (Steuerberater)

Dr. Christoph Regierer (Wirtschaftsprufer)

Dr. Christof Hasenburg (Wirtschaftsprtifer)

Frauke Berndt (Wirtschaftspruferin)

Dr. Renate Biber (Wirtschaftspruferin)

Joachim Boge (Wirtschaftsprifer)

Ute Coenen (Wirtschaftspriferin)

Dr. Martin Fasselt (Wirtschaftsprifer)

Roger Fischl (Wirtschaftsprufer)
Regelmaliger Vertreter

der Vorsitzenden: Richter am Kammergericht Schaaf
Sitzungstage: werden von Fall zu Fall bestimmt
Sitzungssaal: wird von Fall zu Fall bestimmt

Der Senat bearbeitet:

! Die Tatigkeit im Senat fir Wirtschaftspriifer-, Steuerberater- und Steuerbevollméch-
tigtensachen hat Vorrang vor der Tatigkeit in anderen Senaten, nicht jedoch vor der
Tatigkeit im 1. und 5. (A) Strafsenat.

2 Zugleich 15. Zivilsenat.

3 Zugleich 3. und 5. (A) Strafsenat.

4 Zugleich 3. Strafsenat.

® Zugleich 1. Strafsenat.

* Neuberufung durch SenJust mit Wirkung vom 01.01.2011 - 31.12.2015
”(Pb vom 19.10.2011)
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1)

2)

die zur Zustandigkeit des Oberlandesgerichts geh6renden berufsgerichtlichen
Verfahren gemaf 8§ 89 ff. des StBerG;

die zur Zustandigkeit des Oberlandesgerichts geh6renden berufsgerichtlichen
Verfahren gemaf § 73 der WiPO.
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lll. Allgemeine Grundséatze der Geschaftsverteilung

A. Geschaftsverteilung fir die Zivilsenate

1. Buchstabenverteilung
1.1. Name der beklagten Partei

Soweit sich die Geschéftsverteilung nach Buchstaben richtet, ist der 1
Anfangsbuchstabe des Namens der beklagten Partei mal3gebend, wie

er in der ersten Instanz bekannt war (auch wenn er sich nachtraglich
geandert hat). Bei offenkundigen Falschbezeichnungen ist der richtige
Name des Beklagten mal3gebend.

1.2. Name des Vermieters

Bei Mietsachen ist der Name des Vermieters — im Falle der Unterver- 2
mietung der des Untervermieters -, mal3gebend. In den Féllen des Ab-
schnitts 2.10.d) des Geschéftsverteilungsplans richtet sich die Zustan-
digkeit jedoch nach dem Namen des Beklagten.

1.3. Name der Gesellschaft
Bei birgerlichen Rechtsstreitigkeiten 3

aus einem Rechtsverhaltnis zwischen den Mitgliedern einer Han-
delsgesellschaft, Genossenschaft, Gesellschaft birgerlichen
Rechts oder Partnerschaftsgesellschaft oder

zwischen dieser und ihren Mitgliedern oder

zwischen dem stillen Gesellschafter und dem Inhaber des Han-
delsgeschéfts

sowohl wahrend des Bestehens als auch nach Auflésung des
Geschaftsverhaltnisses,

und auch aus dem Rechtsverhéltnis zwischen den Vorstehern
oder den Liquidatoren einer Handelsgesellschaft oder Genossen-
schaft und der Gesellschaft oder deren Mitgliedern

ist fur die Geschaftsverteilung nach Buchstaben der Name der Gesell-
schaft oder der Name des Inhabers des Handelsgeschéafts malRgebend.

Dies gilt entsprechend,

wenn Uber das Vermogen der Gesellschaft, Genossenschaft oder
des Inhabers des Handelsgeschéfts das Insolvenzverfahren er-
offnet ist

wenn der Anspruch von einem Pfandglaubiger geltend gemacht
wird oder

bei Streitigkeiten aus Treuhandverhaltnissen, die sich auf Ge-
schaftsanteile oder Aktien beziehen.

Bei Freigabeverfahren nach § 246a AktG ist fur die Geschaftsverteilung 4
nach Buchstaben der Name der Aktiengesellschaft maRgebend.

War in erster Instanz der Name der Gesellschaft nicht bekannt, richtet 5
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

sich die Buchstabenzustandigkeit nach den Namen der Gesellschafter.
Malf3geblich ist der in der alphabetischen Reihenfolge erste Name.

Name der klagenden Partei

Anstelle des Namens der beklagten Partei ist fur die Geschaftsvertei-
lung der Name der klagenden Partei mal3gebend

a) bei negativer Feststellungsklage, wenn nur noch diese den Ge-
genstand des Rechtsstreits bildet,

b) in Fallen, in denen nur die Widerklage an das Kammergericht
gelangt und die Klage zu diesem Zeitpunkt in der Hauptsache
bereits endgdltig erledigt ist; dies gilt auch fur eine Beschwerde,
die sich auf die Widerklage grindet.

Name des Schuldners

Anstelle des Namens der beklagten Partei ist fur die Geschaftsvertei-
lung der Name des Schuldners maf3gebend

a) bei Schadensersatzklagen aus § 302 Abs. 4, § 600 Abs. 2, § 717
Abs. 2, § 945 ZPO,

b) bei Klagen aus 88 767, 768, 878, 797 ZPO,

C) bei Schadensersatz- oder Bereicherungsklagen nach beendeter
Zwangsvollstreckung (vgl. 8 767 ZPO),

d) im Aufhebungsverfahren nach 88 926, 927 ZPO.

Dies gilt auch, wenn mit einer solchen Klage eine allgemeine Klage ver-
bunden ist. Fur Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter bleibt es
bei der Regelung in Abschnitt 1.2 des Geschaftsverteilungsplans.

Name des Verlegers

In Pressesachen (Abschnitt 2.20), denen eine Veréffentlichung in einem
Printmedium oder im Rundfunk / Fernsehen zugrunde liegt, ist der Na-
me des Verlegers (Druckwerk; Online-Angebot) beziehungsweise der
Rundfunkanstalt / des Rundfunkveranstalters (Rundfunk; Fernsehen;
Online-Angebot) maf3gebend.

Anfangsbuchstabe
Als Anfangsbuchstabe des Namens gilt bei Klagen und Antragen
a) gegen physische Personen

der Anfangsbuchstabe des ersten Hauptnamens (nicht Vorna-
mens),

die zum Namen gehorigen friiheren deutschen Adelsbezeichnun-
gen (Prinz, Graf, von usw.) gelten im Sinne der Geschéftsvertei-
lung nicht als Teil des Familiennamens.

Unbericksichtigt bleiben die Vorsilben ,Abd®, ,Abdel®, ,Abu®, ,A-
bou®, ,Ad", ,AIY, J,An“, Ar‘, ,As", AtY, ,Ben“, ,Bou“, ,d*, ,da“, ,de"
.del®, ,della®, ,den®, di“ ,do“ ,dos" ,du“, ,EI ,van®, ,van de",
,van den“, ,van der“, wenn sie mit dem Namen nicht oder nur
durch einen Bindestrich oder ein Apostroph verbunden sind.

10

11
12

13

14
15

16

17
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b)

d)

g)

gegen Berlin, den Senat oder ein Bezirksamt von Berlin der
Buchstabe B

gegen Firmen, Wohnungseigentimergemeinschaften, Gesell-
schaften, Vereine, Anstalten und andere juristische Personen der
Anfangsbuchstabe des ersten Wortes.

Abklrzungen und Buchstabenfolgen gelten als Wérter.

Zahlen werden so behandelt, als wenn sie ausgeschrieben wor-
den waren.

Nachstehende Worter und Wortbestandteile bleiben aul3er Be-
tracht, es sei denn, es finden sich keine weiteren Worter: ARGE
(auch ausgeschrieben als ,Arbeitsgemeinschaft®), Bau-, GbR,
Gesellschaft burgerlichen Rechts, Gesellschaft- Grundstticks-,
Rechtsanwalts-, Rechtsanwalte, und, Verwaltungs-, WEG, Woh-
nungs-.

Entfallt einer der genannten Wortbestandteile, entfallt fir die Zu-
standigkeitsbestimmung auch der verbleibende Wortteil.

gegen den Verwalter einer Konkursmasse/lnsolvenzmasse der
Anfangsbuchstabe des Namens des Gemeinschuldners,

gegen den Verwalter einer Zwangsverwaltung der Anfangsbuch-
stabe des Namens des Schuldners,

gegen einen Nachlassverwalter, Nachlasspfleger oder Testa-
mentsvollstrecker der Anfangsbuchstabe des Namens des Erb-
lassers oder Testators,

gegen mehrere Beklagte oder Klager oder bei der Beteiligung
einer Partei an Rechtsverhaltnissen zu mehreren Gesellschaften:

(1)  wenn neben einer Personen-Firma ihre Inhaber, neben
einer Gesellschaft burgerlichen Rechts ihre Gesellschatfter,
neben einer GmbH die Inhaber der Geschaftsanteile, ne-
ben einer OHG oder KG ihre Gesellschafter oder neben
einem rechtsfahigen Verein seine Mitglieder mitverklagt
werden, der Anfangsbuchstabe der Firma, der Gesell-
schaft oder des Vereinsnamens nach Mal3gabe der Be-
stimmungen des Abschnitts ¢) des Geschaftsverteilungs-
plans,

wenn neben einer Wohnungseigentimergemeinschaft de-
ren Mitglieder mitverklagt werden, die Bezeichnung der
Wohnungseigentimergemeinschaft,

(2)  bei mehreren Rechtsmitteln gegen dieselbe Entscheidung
ist dasjenige mal3geblich, das als erstes bei dem Kam-
mergericht eingeht; Antrdge auf Prozesskostenhilfe stehen
Rechtsmitteln gleich,

(3)  im Ubrigen der Anfangsbuchstabe des in der alphabeti-
schen Reihenfolge ersten nach den Abschnitten a) bis g)
des Geschaftsverteilungsplans maf3geblichen Wortes.

18

19

20

21

22
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24

25

26

27

28

29

30
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1.8. Umlaute

Umlaute &, 6, U kommen auch in der Schreibweise ae, oe, ue nur als 31
einfache Laute a, o0, u in Betracht.

2. Verteilung nach Sachgebieten
2.1. Malgeblichkeit der Sachdarstellung des Klagers

Soweit sich die Geschéftsverteilung nach Sachgebieten richtet und im 32
Folgenden nichts Besonderes bestimmt ist, ist malRgebend dasjenige
Sachgebiet, dem der nach der Sachdarstellung des Klagers in der letz-

ten mundlichen Verhandlung der Vorinstanz geltend gemachte Klage-
anspruch angehort. Hat eine mundliche Verhandlung in der Vorinstanz

nicht stattgefunden, so ist die aus den letzten Schriftsatzen des Klagers
ersichtliche Sachdarstellung maf3gebend.

2.2. Schadensersatzanspriiche gegen Rechtsanwaélte

Als zu den Sachgebieten nach Abschnitt 2.1 des Geschaftsverteilungs- 33
plans gehorig behandelt werden auch Schadensersatzanspriiche gegen
Rechtsanwaélte wegen Verletzung vertraglicher Pflichten, wenn der Ge-
genstand der anwaltlichen Téatigkeit diesem Sachgebiet zuzuordnen ist.

2.3.  Anspruchsmehrheit/Zugehdrigkeit zu mehreren Sachgebieten

Hat der Klager mehrere Anspriche geltend gemacht oder gehort der 34
geltend gemachte Anspruch mehreren Sachgebieten an, so ist der in

der nachstehenden Rangfolge zuerst aufgeflihrte Anspruch fur die Ge-
schaftsverteilung mafl3gebend:

a) Anspriiche, die aus Spezialgesetzen hergeleitet werden, fir de- 35
ren Bearbeitung die besondere Zustandigkeit eines Senats be-
steht.

Gehort ein geltend gemachter Anspruch mehr als einem Gebiet
aus dem Bereich des Marken-, Urheber- oder Wettbewerbsrechts
an, gilt fir die Geschaftsverteilung die Rangfolge, die sich aus
der genannten Reihenfolge ergibt;

b) Banksachen; 36

C) Anspriiche aus dem Gebiete des Betreuungsrechts und des Auf- 37
gebotsrechts, Anspriiche aus dem Gebiete des Rechts der Han-
delsmakler und Makler und Anspriiche aus dem Gebiete des
Namens und des Firmenrechts;

d) Handelssachen, soweit sie nicht unter die Abschnitte a) bis c) des 38
Geschaftsverteilungsplans fallen oder zu den nachfolgend unter
den Abschnitten €)(3) bis €)(5) aufgefiihrten Gebieten gehoren.
Die Handelssenate entscheiden auch, wenn der Geschaftsfuhrer
einer GmbH allein in Anspruch genommen wird oder wenn die
Glaubiger einer Aktiengesellschaft ein Vorstandsmitglied dieser
Gesellschaft allein in Anspruch nehmen und bei gleichzeitiger
Inanspruchnahme der GmbH oder der Aktiengesellschaft wegen
dieses Anspruchs eine Handelssache vorlage. Anspriiche gelten
auch dann als Handelssachen, wenn sie nur deshalb nicht als
Handelssachen im Sinne von 2.17 des Geschéftsverteilungsplans
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2.4.

2.5.

angesehen werden, weil die Partei im Zeitpunkt der Rechtshan-
gigkeit kein Kaufmann - mehr - ist, der - aus den Akten ersichtlich
—eine der in 8 19 Abs. 1 HGB genannten Bezeichnungen fuhrt
oder im Handelsregister eingetragen ist;

e) alle sonstigen Anspriche, und zwar in folgender Rangfolge:

(1) Kindschaftssachen (8§ 640 Abs. 2 ZPO a. F.) oder Ab-
stammungssachen (8§ 169 FamFG),

(2)  (Ubrige) Familiensachen,

(3)  Anspriiche aus dem Gebiete des Mietrechts,
(4)  Anspriche aus dem Gebiete des Pachtrechts,
(5) Bausachen,

(6)  vertragliche und aul3ervertragliche Ansprtiche aus Heilbe-
handlung,

(7)  sonstige vertragliche Anspriiche sowie Anspriiche aus cul-
pa in contrahendo einschlief3lich Anspriche aus Prospekt-
haftung,

(8) auRRervertragliche Schadensersatzanspriiche aus Kraft-
fahrzeugunfallen,

(9) auBRervertragliche Schadensersatzanspriiche wegen
Dienstpflichtverletzungen von Beamten, Angestellten im
offentlichen Dienst, Notaren und dergleichen,

(10) aulRervertragliche Schadensersatzanspriiche wegen Per-
sonenverletzungen einschlie3lich der mit solchen Anspru-
chen zusammenhangenden Anspriche,

(11) alle sonstigen aulRervertraglichen Schadensersatzanspru-
che,

(12) Anspriche aus ungerechtfertigter Bereicherung, Ge-
schéaftsfihrung ohne Auftrag und sonstige Anspriiche aus
dem BGB;

f) alle tbrigen Rechtsstreitigkeiten
Haupt- und Hilfsanspruch

Bei Haupt- und Hilfsanspruch geht der Hauptanspruch vor. Das Sach-
gebiet des Hilfsanspruchs ist nur dann mal3gebend, wenn im Berufungs-
rechtszug allein dieser Anspruch geltend gemacht wird.

Spater eingehende Rechtsmittel oder PKH-Antrage

Die Zustandigkeit eines Senats bleibt auch dann bestehen, wenn nach
Eingang des ersten Rechtsmittels oder Antrags auf Prozesskostenhilfe
in derselben Sache Anspriche aus anderen Sachgebieten an das
Kammergericht gelangen.

Dies gilt nicht, wenn das Kammergericht die Beschwerde gegen die
Entscheidung des Landgerichts, mit der die Bekanntmachung im Klage-
register (8§ 2 KapMuG) abgelehnt worden ist, in vollem Umfang zuriick-
gewiesen oder verworfen hat.

39
40
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42
43
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Fur Beschwerden gegen die Zuriickweisung von Antragen nach § 13 56
Abs. 1 KapMuG ist derjenige Senat zustandig, der Uber den entspre-
chenden Vorlagebeschluss zu entscheiden hat.

Die der Widerklage zugrunde liegenden Anspriiche treten hinter die 57
Klageanspriiche auch dann zurtick, wenn sie als erste an das Kammer-
gericht gelangen, es sei denn, dass die Klage in diesem Zeitpunkt be-

reits in der Hauptsache erledigt ist. Liegt der letztgenannte Ausnahme-

fall vor, so richtet sich die Zustandigkeit nach der Sachdarstellung des
Beklagten in der letzten mundlichen Verhandlung der Vorinstanz. Die in
Abschnitt 2.1 Satz 2 des Geschaftsverteilungsplans getroffenen Rege-

lung findet entsprechende Anwendung.

2.6. Negative Feststellungsklagen

Die Zustandigkeit fir negative Feststellungsklagen bestimmt sich nach 58
dem Anspruch, dessen sich der Beklagte nach der Klagebehauptung
berihmt.

2.7.  Konkurrenz zwischen Buchstaben- und Sachgebietszustandigkeit

Im Falle der Konkurrenz zwischen Buchstaben- und Sachgebietszu- 59
standigkeit geht diese vor mit der Folge, dass fir die Buchstabenvertei-
lung das Sachgebiet den Ausschlag gibt.

2.8. Beschwerden in Kostensachen
Als Beschwerden in Kostensachen gelten nicht:

a) Beschwerden gegen gerichtliche Entscheidungen tber die Kos- 60
tentragungspflicht

b) Beschwerden gegen Nachzahlungsbeschliisse im Prozess- oder 61
Verfahrenskostenhilfeverfahren

2.9. Streit- sowie Verfahrenswertfestfestsetzung, Zwangsvollstreckung und
Beweissicherung

Der fur die Hauptsache zustandige Senat ist auch zustandig fur

a) Beschwerden Uber die Festsetzung des Streit- oder Verfahrens- 62
werts,

b) Beschwerden in Sachen der Zwangsvollstreckung, Zwangsver- 63
steigerung und Zwangsverwaltung, soweit in erster Instanz ein
Prozessgericht entschieden hat,

C) Beschwerden in selbstandigen Beweisverfahren, auch wenn die- 64
se erst in erster Instanz anhangig sind und noch kein Rechtsmit-
tel an das Kammergericht gelangt ist.

2.10. Miet- und Pachtsachen
Als Miet- und Pachtsachen gelten auch

a) Anspriiche auf Nutzungsentschadigung fir die Benutzung oder 65
Nutzung von Gebauden, Gebaudeteilen oder unbebauten
Grundsticken (mit Ausnahme sachenrechtlicher Nutzungsrech-
te),

b) Anspriiche auf Zahlung einer Nutzungsentschadigung sowie auf 66
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Herausgabe von Wohnraumen und mit diesen Anspriichen zu-
sammenhangende Anspriche, wenn der betreffende Rechtsstreit
auf eine behdordliche Zuweisung von Wohnraumen oder auf eine
behordliche Einweisung in Wohnraume zurtickgeht,

C) Anspriuche aus Eigentum oder Besitz an Sachen, wenn sich aus 67
dem Klagevortrag oder dem Akteninhalt ergibt, dass der Beklagte
sich aufgrund eines Miet- oder Pachtrechts oder des Vermieter-
pfandrechts fur besitzberechtigt halt,

d) Anspriche aus Vereinbarungen von Abstandszahlungen, die aus 68
Anlass der Uberlassung von Wohnraum getroffen worden sind,
auch wenn der Vermieter an diesen nicht beteiligt ist oder wenn
die Abstandsvereinbarung vom Beklagten eingewandt wird.

2.11. Gemischte Vertrage

Anspriiche aus gemischten Vertragen gelten, soweit es sich nicht um 69
Handelssachen handelt, als Anspriiche aus dem BGB, fur die die Zu-
standigkeit eines Spezialsenats nicht besteht, es sei denn, dass ein be-
stimmter Vertragstypus offensichtlich vorherrscht oder der Anspruch nur

aus einem Vertragstypus hergeleitet wird. In den letztgenannten Fallen

ist derjenige Zivilsenat zustandig, der diesen Vertragstypus bearbeitet.

2.12. Bereicherungsanspriche

Wenn die Unwirksamkeit eines Vertrages vom Klager behauptet, vom 70
Beklagten aber bestritten wird, so ist fur die Geschéaftsverteilung anstelle
des Anspruchs aus ungerechtfertigter Bereicherung das Vertragsver-

haltnis malRgebend. Dasselbe gilt fir Anspriiche auf Ruckgewahr ver-
traglicher Leistungen, wenn die Anspriiche auf 88§ 812 ff. BGB oder

8 346 BGB oder - im Falle eines Eigentumsvorbehalts - auf § 985 BGB
gesttitzt werden.

2.13. AuRervertragliche Schadensersatzanspriiche

Schadensersatzanspriiche aus Verkehrs- und anderen Unféllen gelten 71
stets als aulRervertragliche Schadensersatzanspriiche. Der Senat, der
Anspriiche aus einem Verkehrs- oder anderen Unfall bearbeitet hat, ist
verpflichtet, spater eingehende Schadensfélle aus demselben Unfall zu
Ubernehmen, es sei denn, dass er das Sachgebiet "aul3ervertragliche
Schadensersatzanspriche aus Verkehrsunfallen" oder "aul3ervertragli-

che Schadensersatzanspriche wegen Personenverletzung und sonstige
aul3ervertragliche Schadensersatzansprtche" nicht mehr bearbeitet.

2.14. Verkehrsunfallsachen
Als Verkehrsunfallsachen gelten:

a) Anspriiche aus Verkehrsunfallen, die sich beim Betrieb eines 72
Land-, Luft- oder Wasserfahrzeugs im 6ffentlichen Verkehr ereig-
nen, auch wenn sie im Wege des Direktanspruchs gegen den
Haftpflichtversicherer geltend gemacht werden.

b) Schadensersatz- und Ruckforderungsanspriche aus vorge- 73
tauschten oder gestellten Unfallen.
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2.15. Insolvenz- und Anfechtungssachen

Eine Insolvenz- und Anfechtungssache liegt dann vor, wenn sich die 74
Anspruchsgrundlage aus der Insolvenzordnung oder dem Anfechtungs-
gesetz ergibt. Anspruchsgrundlage im Sinne dieser Regelung ist auch

das Recht auf vorzugsweise Befriedigung aufgrund eines Aus- oder Ab-
sonderungsrechts. Eine Rechtsstreitigkeit ist nicht schon deshalb eine
Insolvenzsache, weil Anspriche aus 8 55 InsO oder aus 8 179 InsO

geltend gemacht werden.

2.16. Bausachen
Bausachen sind Ansprliche

a) Aus Vertragen Uber die Errichtung, Instandsetzung und Verande- 75
rung von Bauwerken - auch soweit sie unter § 95 BGB fallen —
einschliellich der dazu erforderlichen Vorbereitungs- und Ne-
benarbeiten,

b) Aus Vertragen uber Arbeiten an Gebauden mit Ausnahme von 76
bloRen Schonheitsreparaturen in Gebauden,

C) aus Dienst- oder Werkvertragen der Bauherren und der fur sie 77
Handelnden mit Architekten und anderen bei Bauten beschaftig-
ten Personen einschliel3lich der entsprechenden Dienstverschaf-
fungsvertrage,

d) aus Baubetreuungsvertragen und aus Vertragen Uber den Erwerb 78
von noch zu errichtenden, durch bauliche Veranderungen herzu-
richtenden oder fertig zu stellenden Gebauden, Bauwerken, Ge-
baudeteilen oder Eigentumswohnungen sowie Anspriiche betr.
Vormerkungen oder Widerspriche gem. § 648 BGB, auch soweit
sie Handelssachen nach § 95 Abs. 1 Nr. 1 GVG sind,

e) aus dem Gesetz Uber die Sicherung der Bauforderung vom 79
1. Juni 1909 (RGBI. | S. 449).

2.17. Handelssachen

Als Handelssachen gelten, soweit nicht die Zusténdigkeit eines anderen
Senats gegeben ist

a) Sachen im Sinne des § 95 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 und Abs. 2 GVG. 80
Dabei gelten auch Streitigkeiten aus Treuhandverhaltnissen, die
sich auf Geschéftsanteile oder Aktien beziehen, als Sachen im
Sinne von 8 95 Abs. 1 Nr. 4a GVG. Der Erwerb von Gesell-
schaftsanteilen einschlief3lich Aktien gilt als Erwerb eines Han-
delsgeschafts.

b) Rechtsstreitigkeiten aus Handelsvertreter-, Kommissions-, 81
Fracht-, Speditions- und Lagergeschéaften sowie aus Nebenge-
setzen des HGB,

C) Rechtsstreitigkeiten aus beiderseitigen Handelsgeschaften zwi- 82
schen Gesellschaften des Handelsrechts, Genossenschaften so-
wie Kaufleuten, die - aus den Akten ersichtlich - eine der in § 19
Abs. 1 HGB genannten Bezeichnungen fihren oder im Handels-
register eingetragen sind,
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d) Rechtsstreitigkeiten, die im ersten Rechtszug von einer Kammer 83
fur Handelssachen entschieden worden sind,

e) Anspruche aus dem Gebiet des Rechts der Gesellschaft nach 84
BGB,

f) Anspruche aus dem Gebiet des Rechts der Partnerschaftsgesell- 85
schaften.

2.18. Banksachen
Als Banksachen gelten:

a) Burgerliche Rechtsstreitigkeiten betreffend Bank-, Finanz- und 86
Borsengeschafte nach 8 1 KWG - hinsichtlich der Garantiege-
schéafte aber nur, soweit sie der Darlehenssicherung dienen - und
nach Borsengesetz (BorsG), sowie sonstige Optionsgeschafte
und die Sicherungsrechte, die im Zusammenhang mit einem der
vorgenannten Geschafte stehen, soweit eine der Parteien des
urspringlichen Schuldverhéltnisses ein Institut oder Unterneh-
men im Sinne von § 1 KWG ist.

b) Die burgerlichen Rechtsstreitigkeiten Uber Prospekthaftungsan- 87
spruche und Anspriiche aus Vermdgensberatung und Anlagen-
geschaften, soweit eine der Parteien des urspriinglichen Schuld-
verhaltnisses ein Institut oder Unternehmen im Sinne von § 1
KWG ist.

C) Als Institute, Finanzunternehmen, Finanzholding-Gesellschaften, 88
gemischte Unternehmen und Unternehmen mit bankbezogenen
Hilfsdiensten im Sinne des § 1 KWG gelten auch die Tochterun-
ternehmen (8 1 Abs. 7 KWG) dieser Institute, Unternehmen und
Gesellschaften.

d) Leasingsachen unterfallen nicht dem Sondergebiet. 89
2.19. Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten

Verfahren nach dem KapMuG bilden kein eigenes Sachgebiet im Sinne 90
des Geschaftsverteilungsplans. Sie werden als Handels- oder Banksa-

chen behandelt, sofern das Ausgangsverfahren, in dem das Rechtsmit-

tel eingelegt oder der Vorlagebeschluss ergangen ist, Handels- oder
Banksache ist, im Ubrigen als Rechtsstreitigkeit aus dem Gebiet des
birgerlichen Rechts.

2.20. Pressesachen/AuRerungssachen

Als Pressesachen gelten Anspriiche auf Unterlassung, Berichtigung so- 91
wie materiellen und immateriellen Schadensersatz - mit Ausnahme der
Anspriiche auf Gegendarstellung — wegen bereits bewirkter oder erst
bevorstehender Vero6ffentlichungen in der Presse, und zwar auch dann,
wenn sie sich gegen Personen richten, die bei der Herstellung und
Verbreitung des Publikationsmittels mitgewirkt haben. Unter Presse sind
zur Verbreitung bestimmte Massenvervielfaltigungen geistigen Sinnge-
halts zu verstehen, die der Meinungsbildung, Unterrichtung, Erbauung
oder Unterhaltung des Publikums dienen. Dazu gehdren auch Druck-
werke im Sinne des 8 6 des Berliner Pressegesetzes, insbesondere
Bild- und Tontrager jeder Art in Rundfunk, Fernsehen und Film sowie
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Veroffentlichungen im Internet.

Als AuBerungssac__hen gelten sonstige Anspriche auf Unterlassung und 92
Berichtigung von Au3erungen sowie daraus resultierende Anspriiche
auf materiellen und immateriellen Schadensersatz.

2.21. BuUrgschaft u.a.

Bei Anspriichen aus Burgschaft, Garantievertrag, Schuld(mit)- 93
Ubernahme und bei geltend gemachten Freistellungsanspriichen ist fur

die Zustandigkeit die Hauptverbindlichkeit malRgebend. Entsprechendes

gilt fur Anspriche aus 8 179 BGB und aus Vergleich.

2.22. Forderungspratendentenstreit

Fur Klagen auf Feststellung der Berechtigung zur Empfangnahme von 94
hinterlegten Gegenstanden gemaf § 13 Abs. 2 Nr. 2, § 16 Hinterle-
gungsordnung ist fur die Geschaftsverteilung grundsatzlich nicht das
zwischen den Parteien bestehende Rechtsverhaltnis, sondern der ur-
sprungliche Anspruch des Klagers gegen den Hinterleger auch dann
mal3geblich, wenn dieser Anspruch gem. 8 378 BGB erloschen ist.

Streiten die Parteien lediglich um die Wirksamkeit einer Abtretung oder 95
Pfandung des Anspruchs, so gilt die Sache als birgerliche Rechtsstrei-
tigkeit, fur die die Zustandigkeit eines Spezialsenats nicht bestimmt ist.

2.23. Arreste und einstweilige Verfigungen

Fur Arreste und einstweilige Verfigungen ist der Senat zustandig, der 96
fur den Anspruch (88 920, 936 ZPO) oder das Rechtsverhaltnis (8§ 940

ZPO) zustandig ware. Ist oder war bei einem Senat eine Verflgungs-

oder Arrestsache anhangig, so ist er auch fir die Hauptsache, fur Scha-
densersatzanspriche aus 8 945 ZPO und fir die Anspriiche aus dem
Rechtsverhaltnis zustandig, das dem Arrest- oder Verfiigungsverfahren
zugrunde liegt, und umgekehrt, es sei denn, das betreffende Sachgebiet
wird von ihm nicht mehr bearbeitet.

2.24. Besondere Verfahren
Fur Beschwerden und Klagen in Verfahren betreffend 97
a) die Erteilung oder Umschreibung der Vollstreckungsklausel,
b) fUr Nichtigkeits- und Restitutionsklagen,

c) fur Vollstreckungsgegenklagen, auch wenn der Antrag auf Unterlas-
sung der Zwangsvollstreckung oder Herausgabe des Vollstreckungsti-
tels lautet oder die Klage auf § 826 BGB gestiitzt wird,

d) fir Schadensersatzklagen aus 8 717 Abs. 2 ZPO und aus 8§ 945 ZPO,
e) fur Abanderungsklagen aus den 88 323, 927 ZPO und
f) fur Klagen nach den 8§ 722, 723 ZPO

ist der Senat zustandig, vor dem der zugrunde liegende Anspruch im
Vorprozess anhangig war oder der im Vorprozess uber die Prozesskos-
tenhilfe fur die Berufungsinstanz entschieden hat. Ist ein hiernach zu-
standiger Senat nicht oder nicht mehr vorhanden oder bearbeitet der
hiernach zustandige Senat das betreffende Sachgebiet nicht mehr, so
entscheidet der Senat, vor dem der Vorprozess nach dem gegenwarti-
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gen Geschaftsplan anhangig werden wirde. Entscheidend ist dabei der
Name des Beklagten im Vorprozess oder wenn ein Vorprozess nicht
geschwebt hat, der Name des Schuldners, in Mietsachen der Name des
Vermieters.

Dies gilt nicht in Familiensachen oder wenn die Beschwerde gegen die
Zuruckweisung eines Musterfeststellungsantrages (8 1 Abs. 3 Satz 2
KapMuG) in vollem Umfang verworfen oder zurtickgewiesen worden ist.

Handelt es sich bei einem in erster Instanz nicht vom Familiengericht
entschiedenen Verfahren um eine Familiensache, so ist in Auslandssa-
chen der 3. Zivilsenat zustandig.

Beschwerden gemal 8 16 Abs. 2 ZSEG, auch in Verbindung mit § 14
ZSEG, beziehungsweise gemal} 8§ 4 Abs. 3 Justizvergitungs- und Ent-
schadigungsgesetz gelten als Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet des
Ausgangsverfahrens.

2.25. Fortdauer der Zustandigkeit

Der durch einen Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe oder ein 98
Rechtsmittel zustandig gewordene Senat ist auch fur die dieselbe Sache
betreffenden weiteren Prozesskostenhilfeantrage und Rechtsmittel zu-
standig, es sei denn, der Senat bearbeitet das betreffende Sachgebiet

nicht mehr. Dies gilt nicht fir Familiensachen.

3. Verteilung im Turnus
Fur die Turnusverteilung gelten folgende Grundsatze:
Der Turnus wird in acht Ringen durchgefuhrt. Dabei handelt es sich um: 99
Banksachen (getrennt nach U- und W-Sachen),

Verfahren nach dem KapMuG (getrennt nach Vorlage- und Beschwer-
deverfahren), die als Banksachen behandelt werden (siehe Abschnitt
2.19 des Geschaftsverteilungsplans) und

Bausachen (getrennt nach U- und W-Sachen),

die nicht in eine Spezialzustandigkeit fallenden Rechtsstreitigkeiten aus
dem Gebiet des burgerlichen Rechts (getrennt nach U- und W-Sachen).

Der Turnus beginnt jeweils mit dem Zivilsenat mit der seiner Bezeich- 100
nung nach niedrigsten Nummer und erfolgt aufsteigend.

Fur die Reihenfolge der Verteilung ist der Eingang der Sache bei der 101
Briefannahme malf3geblich. Dort werden die Eingange eines Tages mit
fortlaufenden Kennziffern versehen. Dabei darf den damit betrauten
Dienstkraften der Stand des Turnus nicht bekannt sein. Die Verteilung

der Kennziffern hat ohne vorherige Durchsicht der Berufungs- oder Be-
schwerschriftsatze bzw. sonstiger Antragsschriften und ihnen zugrunde
liegender Urteile zu erfolgen.

Die an den Turnusringen teilnehmenden Senate werden bei den Ein- 102
gangen nach folgendem Schema beriicksichtigt (X = keine Zuteilung):
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Turnus in Vorlageverfahren, die dem KapMuG unterfallen 103
112|3|4|5|6 |78 9 (10 (1|2 |3 |4 |5|6|7|8]|9|20 |1 |2 (3|4 |5

4.7S X X X X X

8.7S X | X X | X X | X X | X X | X

12.ZS X X X X X

24.7ZS

26. 7S X X X X X

Turnus in Beschwerdeverfahren, die dem KapMuG unterfallen 104
112|3|4|5|6|7(8|9(10|1|2|3|4|5|6|7|8|9|20 |1 |2 |3 |4]5

4.72S X X X X X

8.7S X | X X | X X | X X | X X | X

12.ZS X X X X X

24. 7S

26.ZS X X X X X

Turnus in den ubrigen Banksachen (U-Sachen 105
112|3|4|5|6|7|8|9(10 |1 |2 |3 |4|5|6]|7|8|9|20 |12 |3 |4

4.7S X X X X X

8.7S X | X X | X X | X X | X X | X

12.ZS X X X X X

24.7S

26. 7S X X X X X

Turnus in den ubrigen Banksachen (W-Sachen) 106
112|3|4|5|6|7|8|9(10 |1 |2 |3 |4|5|6|7|8|9|20 |12 |3 |4

4.7S X X X X X

8.ZS X | X X | X X | X X | X X | X

12.ZS X X X X X

24.7S

26. 7S X X X X X

Turnus in Bausachen (U-Sachen) 107

1 2 3 4 5 6 7 8 9110 (11|12 |13 |14 |15|16 |17 |18 |19 | 20
7.Z2S

21. 7S X

27. 7S X X X

Turnus in Bausachen (W-Sachen) 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10 (11|12 (13|14 |15|16 (17|18 |19 20
7.2S
21. 7S X
27. 7S X X X
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Turnus in BGB-Sachen (U-Sachen) 109

1|2(3|4|5|6|7|8|9|10 |1]|2|3|4|5|6|7|8]|9]|20 |1(2|3|4|5|6|7]|8

1.7ZS X | X [ XX |X[x]|x][X X | X[X|X[X][X]|X][X X X[ X | X | X|X]|X]|X
4.7ZS X X X X
5.7ZS XX [X|X[X]|X]|X][X X X | X[X|x|x|[x]|X X | X X[ X | x| X]|x|X
6.ZS X | X |X X | X | X X | X X | X X[ X [X[X[X[X][X X X | X[X|[X[Xx][|X
7.2S X X X X X X X X
9.7S X | X X | X X | X X | x X | X X | X X | X X | X
11.ZS | x | X X|x [x X | X x | X X | X X | X | X X | X | X X | X X
13.ZS X | X X | X | X X | X X | x X | X X | X | X X [ x| X X | X | X
16.ZS | x | x X | x X | X X X X | X X | X X | X X | X X | X
18. 7S X [ X [ XX [X]|x][|X X X [ X[X|X[X]|X X | X | X X | X XX [X]|x]|X
20.7s
21.7ZS | x X X X X X X X X X X X
22.7S X X X X X X X X X X X X
23.ZS | x [ x| x | X]|Xx X | X [X]|X X X | X [X|X[|X X | X X | X X | x X
26. 7S X X X X
27.2S X | x| X|x X | X | X |X X|{x|[x[x X | X | X |X X | x| X X
28.7ZS | x X | X[X|x|[X][x]|X X | XX |x|x[x X | X | X X | x XX |Xx|x]|X
Turnus in BGB-Sachen (W-Sachen) 110
1/2|3|4|5|6|7(8|9|10 |1|2|3|4|5|6|7[8|9|20 |1|2|3|4|5|6|7|8
1.ZS X[ X[ X]|X[X]|X|[X]|X X | X[X|X[X][X]|X][X X XX [X|X|x|[x]|X
4.7S X X X X
5.ZS XX [X|X[X]|X]|X[X X X | X[X|Xx|[X|[x]|X X | X X | X [X|X]|x[X
6. ZS X | X | X X | X | X X | X X | X X | X [X|X|X[X]|X X X | X[X|xX|X[x
7.7ZS X X X X X X X X
9.7S X | X X | X X | X X | x X | X X | X X | X X | X
11.ZS | x | x X|x [ x X | X x | X X | X X | X | X X | X | X X | x X
13.ZS X | X X | X |X X | X X | x X | X X | X [X X | x| X X [ X [X
16.ZS | x | X X|x X | X X X X | X X | X X | X X | X X | X
18.7S X[ X [ X[X|[X[x[|X X X | X[X|[X[x[|X X | X [X X | X XX |[x|[x[|Xx
20.ZS
21.7ZS | x X X X X X X X X X X X
22. 7S X X X X X X X X X X X X
23.ZS | x [x | x | X]|Xx X | X [X]|X X X | X [X|X[|X X | X X | X X | x X
26. 7S X X X X
27.7ZS X | X | X]|x X | X [X]|X X|x|[x]|x X | X [X|X X | x| X X
28.7ZS | x X | X[X|xX|[X][x]|X X | XX |x|x[x X | X | X X | x XX |Xx|x]|X
Abgaben von anderen Zivilsenaten, gleichgtiltig aus welchem Grund, 111

werden wie Neueingadnge behandelt. Die Abgabe von zuvor im Turnus
verteilten Sachen hat zur Folge, dass der abgebende Senat beim
nachsten Turnusdurchgang mit einer weiteren Sache zu berlcksichtigen
ist. Diese Regelung gilt auch fur den Fall von (senatstbergreifenden)
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Prozessverbindungen gemal § 147 ZPO. Die Abtrennung, Verbindung
oder Abgabe einer Sache durch eine im Turnus verteilte Sache veran-
dert im Ubrigen den Turnus nicht.

Zweitberufungen und Anschlussberufungen sowie Prozesskostenhilfe- 112
antrage zu bereits anhangigen Berufungs- oder Beschwerdeverfahren
und umgekehrt sind im Turnus nicht als Neueingange zu behandeln.
Verfahren, die lediglich nach den Vorschriften der Aktenordnung ein
neues Aktenzeichen erhalten oder zahlkartenmal3ig als neue Sache ge-
zahlt werden, werden von dem bislang zustéandigen Senat weiter bear-
beitet, ohne dass eine nochmalige Erfassung im Turnussystem erfolgt.
Dasselbe gilt fir Verfahren, die vom Kammergericht an die erste Instanz
zuruckverwiesen worden waren und sodann erneut zum Kammergericht
gelangen, sowie fir Verfahren, die vom Bundesgerichtshof oder den
Verfassungsgerichten an das Kammergericht zurtickverwiesen werden,
sofern die Zurtickverweisung nicht an einen anderen Senat erfolgt.

Die Reihenfolge der Eintragung wird beim Eintragen von Eilsachen un- 113
terbrochen und diese Sachen an nachst bereiter Stelle nach dem Tur-

nus verteilt. Gehen mehrere Eilsachen gleichzeitig ein, gilt fir deren
Zuweisung die Abfolge der angebrachten Kennziffern.

Der Turnus wird ohne Rucksicht auf moglicherweise fehlerhafte Eintra- 114
gungen fortgesetzt. Ein Ausgleich im Umfang von versehentlich zusatz-

lichen oder unterlassenen Zuteilungen erfolgt beim nachsten Turnus.

Die zwischenzeitlich erfolgten Zuteilungen bleiben unberihrt.

Die von der Briefannahme rdumlich getrennte Eingangsregistratur do- 115
kumentiert die Beachtung dieser Grundsatze.

Das nahere Verfahren regelt die Verwaltungsanordnung der Prasidentin 116
des Kammergerichts vom 19. November 2009, die als Anlage zum Ge-
schaftsplan genommen wird. Darin sind alle erforderlichen Vorkehrun-

gen getroffen, um Manipulationen der Turnusverteilung auszuschlief3en.

4. Zurickverweisung an das Kammergericht

Wird eine Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung oh- 117
ne weitere Angaben zuriickverwiesen, so ist zustandig derjenige Senat,
dessen Entscheidung aufgehoben worden ist, es sei denn, dieser Senat
bearbeitet das betreffende Sachgebiet nicht mehr.

Wird eine Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an 118
einen anderen Senat des Kammergerichts zurtickverwiesen, ohne dass

der betreffende Senat bezeichnet ist, so tritt an die Stelle des Senats,

dessen Entscheidung aufgehoben worden ist, der sich aus Abschnitt

C.1.2 des Geschaftsverteilungsplans ergebende Senat.

Wird eine Teilentscheidung des Kammergerichts aufgehoben und die 119
Sache an einen anderen Zivilsenat zurtickverwiesen, so ist der aufgrund

der Zurlckverweisung zusténdig gewordene Senat nunmehr fir die wei-

tere Verhandlung und Entscheidung des Rechtsstreits oder des Verfah-

rens in dessen ganzem Umfange zustandig.

Wird eine Entscheidung, die ein Zivilsenat in einer im Turnus verteilten 120
oder im Turnus zu verteilenden Sache getroffen hat, zur anderweitigen
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Verhandlung und Entscheidung an einen anderen Zivilsenat des Kam-
mergerichts zurtickverwiesen, ohne dass der betreffende Zivilsenat be-
zeichnet ist, gilt Folgendes: An die Stelle des Zivilsenats, dessen Ent-
scheidung aufgehoben worden ist, tritt der in der Rotation vorgesehene
Zivilsenat mit der seiner Bezeichnung nach néachst héheren Nummer.
Wurde eine Entscheidung des Senats mit der héchsten Nummer aufge-
hoben, ist der Senat mit der niedrigsten Nummer zustandig. Dem neu
zustandigen Senat wird das Verfahren im nachsten Turnus angerech-
net.

5. Zustandigkeitsstreitigkeiten

5.1.

5.2.

Abgabeverfahren und Abgabefrist

Die Abgabe einer Sache an den fur zustandig angesehenen Senat ist
erst nach Eingang der Akten und erst dann zulassig, nachdem etwa er-
forderliche EilmaRnahmen in der Sache selbst getroffen worden sind.
Sie ist nicht mehr zulassig, wenn seit Eingang der Akten beim Senat ein
Monat verstrichen ist.

Entscheidung bei Zweifeln Gber die Zustandigkeit

Bei Zweifeln der Senate Uber die Zustandigkeit entscheidet das Prasidi-
um. Ihm ist die Sache alsbald von dem Senat, der das Ubernahmeersu-
chen eines anderen Senats ablehnt, vorzulegen, und zwar tUber den ab-
gebenden Senat, der damit Gelegenheit erhélt, seinen Standpunkt zu
Uberprufen. Halt der Senat jedoch einen dritten Senat fur zustandig, so
hat er die Sache mit grof3ter Beschleunigung an diesen abzugeben.
Dieser Senat legt die Sache gegebenenfalls dem Prasidium unmittelbar
vor. Fir die Ablehnung der Ubernahme und die Vorlage an das Prasidi-
um gilt Abschnitt 5.1 des Geschéftsverteilungsplans entsprechend.

B. Geschaftsverteilung fur die Strafsenate

1. Buchstabenverteilung

1.1.

Name des Beschuldigten

Mal3gebend flr die Zustandigkeit ist der Name des Beschuldigten, bei
Antragen auf gerichtliche Entscheidung nach § 172 StPO jedoch der
Name des Antragstellers; bei mehreren Antragstellern entscheidet die
alphabetische Reihenfolge.

a) Ist der Name des Beschuldigten nicht bekannt, so ist die Be-
zeichnung ,Unbekannt” anstelle des Namens malf3gebend.

b) In den Féllen des § 440 StPO ist der Name des Einziehungsbetei-
ligten (8 431 Abs. 1 StPO) malRgebend.

C) Andert sich der Name des Angeschuldigten nach der Erhebung
der Anklage, so bleibt der dort aufgefiihrte Name fir alle in der
Sache zu treffenden Entscheidungen maf3gebend. Dies gilt ent-
sprechend im Buf3geldverfahren und in den Fallen des § 440
StPO.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Mehrere Beschuldigte

Sind oder waren in einer Sache mehrere Personen beschuldigt, so rich-
tet sich die Zustandigkeit

a) bis zur Erhebung der o6ffentlichen Klage nach der Sachbezeich-
nung der Staatsanwaltschatft,

b) nach Erhebung der 6ffentlichen Klage nach dem Namen des al-
testen Beschuldigten, bei gleichem Alter nach dem Namen des
dem Alphabet nach ersten Beschuldigten. Dies gilt entsprechend
in BuR3geldverfahren und in den Fallen des § 440 StPO.

(1) Ist bei einem Beschuldigten nur das Geburtsjahr, nicht je-
doch auch der Geburtstag bekannt, so gilt der Beschuldig-
te im Verhaltnis zu seinen Mitbeschuldigten als am letzten
Tage eines Geburtsjahres geboren.

(2) Ist das Alter eines oder mehrerer Beschuldigter nicht zu-
verlassig feststellbar, wird die Zustandigkeit ohne Rick-
sicht auf ihn/sie bestimmt. Ist das Alter s&mtlicher Be-
schuldigter nicht zuverlassig feststellbar, so richtet sich die
Zustandigkeit nach dem Namen des dem Alphabet nach
ersten Beschuldigten.

(3) Bei der so begrtindeten Zustandigkeit verbleibt es fur alle
in der Sache zu treffenden Entscheidungen.

Wiederaufnahme des Verfahrens
Antrage auf Wiederaufnahme des Verfahrens gelten als neue Sache.
Maf3geblichkeit des Eingangsdatums

Fir die Zustandigkeit ist der Tage des Eingangs der Sache beim Kam-
mergericht malRgebend.

Ordnungswidrigkeiten

Bei Ordnungswidrigkeiten gelten die Bestimmungen der Abschnitte 1.1
bis 1.4 des Geschaftsverteilungsplans sinngemal.

Zustandigkeit fur Vernehmungen gemaf 88§ 115, 129 StPO

Die Vernehmung der aufgrund eines Haft- oder Unterbringungsbefehls
Verhafteten oder vorlaufig Festgenommenen gemafi 88 115, 129 StPO
wird von einem Mitglied desjenigen Senats durchgefuhrt, der den Befehl
erlassen hat.

2. Sonderstrafsachen

2.1.

Verkehrsstrafsachen

Als Verkehrsstrafsachen gelten diejenigen, die folgende Straftaten zum
Gegenstand haben:

a) Fahrlassige Totung, Kérperverletzung, Sachbeschadigung, Be-
drohung, Beleidigung, Noétigung und Vollrausch nach § 323a
StGB im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Fehlverhalten im
Verkehr zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
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b)

c)

Zuwiderhandlungen gegen die fur den Verkehr zu Lande, zu
Wasser und in der Luft bestehenden Vorschriften, soweit nicht die
Zustandigkeit des Kammergerichts in seiner Eigenschatft als
Schifffahrtsobergericht gegeben ist.

Verbrechen nach § 316 a StGB.

2.2.  Konkurrierende Zustandigkeiten

a)

b)

d)

Hat ein Strafverfahren neben Straftaten Ordnungswidrigkeiten
zum Gegenstand, so ist fir die Zustandigkeit die Straftat maRRge-
bend, wenn nicht das Rechtsmittel allein die Ordnungswidrigkeit
zum Gegenstand hat.

Hat ein Strafverfahren neben einer Spezialstraftat, die einem Se-
nat gesondert zugewiesen ist, noch andere Straftaten zum Ge-
genstand, so ist fur die Zustandigkeit die Spezialstraftat mafl3geb-
lich. Ist die Spezialstraftat zum Zeitpunkt des Eingangs der Sache
bei dem Kammergericht nicht mehr Gegenstand des Verfahrens,
so bleibt sie aul3er Betracht.

Bei einer Mehrheit von Spezialstraftaten ist diejenige fur die Zu-
standigkeit malRgebend, die mit der hdchsten Strafe bedroht ist;
kommt bei gleichen Hochststrafen die Zustandigkeit mehrerer
Senate in Betracht, so ist derjenige mit der niedrigsten Ordnungs-
bezeichnung zustandig.

Ist eine Beschwerde gegen die Kosten- und Auslagenentschei-
dung mit einem Rechtsmittel gegen die Sachentscheidung ver-
bunden, so richtet sich die Zustandigkeit nach der Sachentschei-
dung.

Die Regelungen zu b) bis d) gelten entsprechend fiir Beschwer-
den, die vor Erhebung der Anklage oder vor Erlass des Strafbe-
fehls oder der aufgrund des Gesetzes lUber Ordnungswidrigkeiten
ergangenen Entscheidung eingehen.

Wird in einem Bul3geldverfahren nach § 81 OWiG aufgrund eines
Strafgesetzes entschieden, so gilt die Sache als Strafsache im
Sinne des Geschaftsverteilungsplans. Bul3geldverfahren im Sinne
des Geschaftsverteilungsplans sind auch Strafverfahren, in denen
die Tat nach § 82 OWIG nur unter dem Gesichtspunkt einer Ord-
nungswidrigkeit beurteilt wird.

3. Entscheidungen nach § 120 Abs. 3 GVG

Fir Entscheidungen nach 8 120 Abs. 3 GVG ist der Senat zustandig, der Uber
die Eroffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden hatte.

4. Verweisung auf Abschnitt A

Die Bestimmungen in den Abschnitten A.2.25 und A.5.2 des Geschaftsvertei-
lungsplans finden auf die Strafsenate sinngeméfiRe Anwendung.

5. Uberlastung des 1. Strafsenats

Der 1. Strafsenat ist zum Beginn des Geschaftsjahres durch den Eingang meh-
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rerer Sachen aus dem Arbeitsgebiet 1) Uberlastet. Aus diesem Grund werden
einzelne Sachgebiete, die ihm nach dem Geschaftsverteilungsplan 2010 zuge-
wiesen waren, vorerst von dem 2., 3. und 4. Strafsenat bearbeitet, und zwar

- das ehemalige Sachgebiet 6) von dem 2. Strafsenat,
- das ehemalige Sachgebiet 7) von dem 3. Strafsenat,
- das ehemalige Sachgebiet 8) von dem 4. Strafsenat.

Sobald die Uberlastung des 1. Strafsenats ganz oder teilweise endet, werden
diese Sachgebiete in absteigender Reihenfolge beginnend mit dem ehemaligen
Sachgebiet 8) in dem erforderlichen zeitlichen und sachlichen Umfang auf den
1. Strafsenat zurtick Gbertragen.

Den erforderlichen Umfang stellt jeweils das Prasidium fest.

Tritt nach einer Rickibertragung von Sachgebieten auf den 1. Strafsenat er-
neut dessen Uberlastung ein, erfolgt ein Riickfall dieser Sachgebiete nach
Mal3gabe der Ausgangsregelung. Die insoweit erforderlichen Feststellungen
trifft wiederum das Prasidium.

6. Anderer Senat nach § 140a Abs. 6 Satz 1 GVG
Anderer Senat nach 8 140a Abs. 6 Satz 1 GVG ist in Kartellbuf3geldsachen:

der 3. Senat fur Bul3geldsachen, soweit der Kartellsenat oder der nicht 148
mehr bestehende Hilfskartellsenat entschieden hat

der Kartellsenat, soweit der nicht mehr bestehende 2. Kartellsenat ent- 149
schieden hat.

7. Ablehnungssachen
Uber Ablehnungsgesuche gegen Ermittlungsrichter entscheidet der Vertreter. 150

8. Erganzungsrichter

Im Fall des § 192 Abs. 2 GVG wird der Ergdnzungsrichter nach dem Ge- 151
schaftsverteilungsplan des Senats (8 21 g GVG) bestimmt, falls dem Senat ein

oder mehrere Beisitzer angehoren, die aufgrund der Geschéaftsverteilung nicht

zur Mitwirkung in der Sache berufen sind.

Liegt diese Voraussetzung nicht vor, so ist zur Teilnahme an der Verhandlung 152
der im Zeitpunkt der Anordnung des Vorsitzenden nach seinem allgemeinen
Dienstalter (8 20 DRIG) jungste Beisitzer des 2. bis 4. Strafsenats berufen, bei
dessen Verhinderung der nachstjingere aus diesem Bereich.

Solange dessen Tatigkeit, beginnend mit der Anordnung des Vorsitzenden,
nicht beendet ist, sind als weitere Erganzungsrichter - auch in einem neuen
Verfahren - Beisitzer aus den Senaten des Gerichts zu bestimmen, beginnend
mit dem nach seinem allgemeinen Dienstalter jingsten.
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Bei gleichem allgemeinem Dienstalter geht der Lebensjungere vor.
Dabei bleiben unbericksichtigt:

Richter, die zur regelmaRigen Vertretung im Senatsvorsitz bestimmt 153
sind,

Richter, die innerhalb der zuriickliegenden zwei Jahre vor einer solchen 154
Anforderung bereits als Erganzungsrichter berufen waren und langer als
drei Monate an der Hauptverhandlung mitgewirkt haben,

Richter, die nicht mit mindestens 2/3 Pensum in der Rechtsprechung 155
tatig sind,

an das Kammergericht abgeordnete Richter, 156
Richter aus einem Senat, der bereits einen Erganzungsrichter stellt. 157

Die Aussetzung der Hauptverhandlung lasst den Fortbestand der Berufung als 158
Erganzungsrichter unberihrt.

Die Téatigkeit als Ergdnzungsrichter hat Vorrang gegeniber derjenigen in den 159
weiteren Senaten.

9. Entsprechende Geltung fur die Zivilsenate

Die in Abschnitt 8 des Geschaftsverteilungsplans getroffene Regelung gilt ent- 160
sprechend fir die Zivilsenate einschliel3lich des Kartell- und Vergabesenats.

C. Regelmalige Vertretung der Vorsitzenden und der Beisitzer

1. Vertretung in Zivilsachen
1.1. Regelmalige Vertretung des Vorsitzenden 161

Wegen der regelméaRigen Vertretung der Vorsitzenden wird auf den Abschnitt [I. 162
dieses Geschaftsverteilungsplans Bezug genommen. Bei Verhinderung des
regelmafigen Vertreters wird der Vorsitzende durch den dienstéltesten Beisit-

zer des Senats vertreten, jedoch mit Ausnahme der Erprobungsrichter.

1.2.  Vertretung im Ubrigen

Ist ein Senat nicht entscheidungsfahig (8 122 GVG), so werden — mit Ausnah- 163
me der Universitatsprofessoren - als Vertreter der verhinderten Mitglieder des

. Zivilsenats die Mitglieder des 22., ersatzweise des 18. Zivilsenats,
. Zivilsenats die Mitglieder des 14., ersatzweise des 5. Zivilsenats,

. Zivilsenats die Mitglieder des 19., ersatzweise des 16. Zivilsenats,
. Zivilsenats die Mitglieder des 26., ersatzweise des 19. Zivilsenats,
. Zivilsenats die Mitglieder des 1., ersatzweise des 2. Zivilsenats,

. Zivilsenats die Mitglieder des 8., ersatzweise des 12. Zivilsenats,

. Zivilsenats die Mitglieder des 10., ersatzweise des 22. Zivilsenats,
. Zivilsenats die Mitglieder des 6., ersatzweise des 1. Zivilsenats,

© 00 N O 0o A W N P

. Zivilsenats die Mitglieder des 12., ersatzweise des 8. Zivilsenats,
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zivilsenats die Mitglieder des 5., ersatzweise des 9. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 28., ersatzweise des 15. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 9., ersatzweise des 6. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 20., ersatzweise des 3. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 2., ersatzweise des 23. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 11., ersatzweise des 28. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 17., ersatzweise des 13. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 16., ersatzweise des 24. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 24., ersatzweise des 20. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 3., ersatzweise des 27. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 13., ersatzweise des 17. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 23., ersatzweise des 25. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 25., ersatzweise des 7. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 7., ersatzweise des 21. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 18., ersatzweise des 4. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 27., ersatzweise des 14. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 21., ersatzweise des 18. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 4., ersatzweise des 26. Zivilsenats,
Zivilsenats die Mitglieder des 15., ersatzweise des 11. Zivilsenats,

Senats fur Baulandsachen die Mitglieder des 12., ersatzweise des
8. Zivilsenats,

des Vergabesenats die Mitglieder des 2., ersatzweise des 25. Zivilsenats

hinzugezogen, und zwar beginnend mit dem nach dem Dienstalter jingsten, bei

gleichem Dienstalter mit dem der Geburt nach jingeren Beisitzer und zuletzt
dem Senatsvorsitzenden. Sind jedoch alle Mitglieder eines Senats verhindert,

vertritt der Vorsitzende des Vertretersenats den Vorsitzenden des zu vertreten-
den Senats. Als verhindert gilt, wer eine Sitzung im eigenen Senat wahrzuneh-
men hat.

In dieser Reihenfolge werden auch die stellvertretenden verwaltungsgerichtli-

chen Beisitzer des Senats fur Baulandsachen herangezogen.
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2. Vertretung in Strafsachen

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

RegelméalRige Vertretung des Vorsitzenden

Der Vorsitzende wird von dem im Geschéftsplan bezeichneten regelma- 164
Bigen Vertreter vertreten, bei dessen Verhinderung durch den dienstal-

testen Beisitzer des Senats, jedoch mit Ausnahme der Erprobungsrich-

ter.

Verhinderung des regelmafiigen Vertreters und der Beisitzer

Kann die Vertretung des Vorsitzenden wegen Verhinderung des regel- 165
mafigen Vertreters und der Beisitzer, zum Beispiel durch Ablehnung

oder Selbstablehnung, nicht erfolgen, so wird der verhinderte Vorsitzen-

de von dem Vorsitzenden desjenigen Senats vertreten, dessen Mitglie-

der gemal’ der Abschnitte 2.3 beziehungsweise 2.4 des Geschéftsvertei-
lungsplans zur Vertretung berufen sind.

Vertretung der Beisitzer des 1. und des 5. (A) Strafsenats
Es werden vertreten: 166

die Beisitzer des 1. Strafsenats durch die Beisitzer des
5. (A) Strafsenats, ersatzweise des 3. Strafsenats, ersatzweise des
4. Strafsenats,

die Beisitzer des 5. (A) Strafsenats durch die Beisitzer des
1. Strafsenats, ersatzweise des 2. Strafsenats, ersatzweise des
3. Strafsenats,

beginnend mit dem nach dem Dienstalter jingsten, bei gleichem Dienst-
alter mit dem der Geburt nach jungeren Beisitzer, jedoch mit Ausnahme
derjenigen Richter, denen weniger als 1/2 Richterpensum zugewiesen ist
und in Verfahren nach § 120 GVG auch mit Ausnahme der Erprobungs-
richter.

Vertretung der Beisitzer des 2., 3. und 4. Strafsenats
Es werden vertreten: 167

die Beisitzer des 2. Strafsenats durch die Beisitzer des 3., ersatzweise
des 4. Strafsenats, ersatzweise des 1. Strafsenats

die Beisitzer des 3. Strafsenats durch die Beisitzer des 4., ersatzweise
des 1. Strafsenats, ersatzweise des 2. Strafsenats

die Beisitzer des 4. Strafsenats durch die Beisitzer des 2.,ersatzweise
des 3. Strafsenats, ersatzweise des 1. Strafsenats

beginnend mit dem nach dem Dienstalter jingsten, bei gleichem Dienst-
alter mit dem der Geburt nach jingeren Beisitzer.

Verhinderung aller Beisitzer der Strafsenate

Sind alle Beisitzer der in den Abschnitten 2.3 und 2.4 genannten Straf- 168
senate verhindert, werden auch die Beisitzer der Zivilsenate herangezo-

gen, und zwar beginnend mit dem nach dem Dienstalter jingsten, bei
gleichem Dienstalter mit dem der Geburt nach jingeren Beisitzer, jedoch

mit Ausnahme der Erprobungsrichter und derjenigen Richter, denen we-

niger als 1/2 Richterpensum zugewiesen ist.
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2.6. Vorrang der Vertretungstatigkeit
Die Vertretungstatigkeit hat Vorrang vor derjenigen im Stammsenat. 169

D. Zustandigkeit in zivilrechtlichen Eilsachen

1. Definition

Eilsachen sind solche, in denen zur Vermeidung von drohenden Nachteilen fur 170
eine Partei die Entscheidung des Kammergerichts als Berufungs- oder Be-
schwerdegericht angestrebt wird und erforderlich ist (zum Beispiel Arreste,
einstweilige Verfugungen, Einstellungsbeschlusse, Vollstreckungsmalinahmen,
Anordnungen nach 88 620, 641d ZPO a. F., 49 FamFG u. a.).

2. Hinzuziehung bei fehlender Beschlussfahigkeit

Ist die Beschlussfahigkeit des zur Entscheidung berufenen Senats unter Hinzu- 171
ziehung der Vertreter gemaf Abschnitt C.1.2 des Geschaftsverteilungsplans
nicht herzustellen, so entscheidet der Senat vom Tagesdienst.

3. Bezeichnung des Vertretungssenats

Die Entscheidungen des Vertretungssenats und des Senats vom Tagesdienst 172
ergehen nicht unter der Bezeichnung des geschéaftsplanmafig zustandigen Se-

nats, sondern unter ihrer eigenen Bezeichnung mit dem Zusatz "fur den

... Zivilsenat als Vertretungssenat" oder "fur den ... Zivilsenat als Senat vom
Tagesdienst".

4. Senate vom Tagesdienst

Der Senat vom Tagesdienst halt sich an Werktagen bis mindestens 15:00 Uhr 173
(freitags bis 14:00 Uhr) zur Bearbeitung von Eilsachen bereit; fallen Heiligabend
oder Silvester auf einen Werktag jedoch nur bis 12:00 Uhr.

Zu Senaten vom Tagesdienst fur die Wochentage Montag bis Freitag werden 174
bestimmt:

1. Montag jedes MONALS ......coveeeeiiiiiiiieee e 2. Zivilsenat
2. Montag Jedes MONALS ........ccooviiiiiiiiiie e 19. Zivilsenat
3. Montag jedesS MONALS.........cccvvveieiiiiie e e e 10. Zivilsenat
4. Montag Jedes MONALS.........couuuuiiiiiieeeeeeeeiii e 20. Zivilsenat
5. Montag jedes MONALS.........cccvvveiiiiiiiee et e e e e 22. Zivilsenat
1. Dienstag jedes MONALS........coooiiiiiiiiiiiiie et 4. Zivilsenat
2. Dienstag jedes MONALS........ccceuuuuiiiiiieeeeeeeeeer e 5. Zivilsenat
3. Dienstag jedes MONALS........ccoviiiuiiiiiiee et 18. Zivilsenat
4. Dienstag jedes MONALS............uiiieeeeeiiieiiiiiie e e e e e eeeeiiee e e e e eeeeaeens 7. Zivilsenat
5. Dienstag Jedes MONALS........ccoviuiiiiiiieee et 9. Zivilsenat
1. Mittwoch jedes MONALS..........ccovvvveiiiiiiiie e 3. Zivilsenat
2. Mittwoch jedes Monats............cccceeeeeeeeeenen. von Januar bis Marz: 22. Zivilsenat
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April bis Juni: 9. Zivilsenat
Juli bis September: 16. Zivilsenat
Oktober bis Dezember: 21. Zivilsenat

. Mittwoch jedes MONALS...........cooeeeeeeiiiiiicccce e 24. Zivilsenat
. Mittwoch jedes Monats..........cooooviiiiiiii 26. Zivilsenat
. Mittwoch jedes MONALS...........ccooeeeeeeiiiiiiceee e 23. Zivilsenat
. Donnerstag jedes MONALS ..........coevvviiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 1. Zivilsenat
. Donnerstag jedes MONALS ..........ccoevviiiiiiiiiiiie e e 8. Zivilsenat
. Donnerstag jedes MONAtS .........ccoooeeiiiiiiiiiiii 27. Zivilsenat
. Donnerstag jedes MONALS .........cccoevvviveiiiiiiiee e 12. Zivilsenat
. Donnerstag jedes MONALS ........coooeeiiiiiiiiiiiiiiee e 16. Zivilsenat
. Freitag jedes MONALS.............ciiiieiiiiiieeciee e 13. Zivilsenat
. Freitag jedes MONALS............uuiiiiiiiiiiiieie e 14. Zivilsenat
. Freitag jedes MONALS............cciiiiiiiiiiieeceee e 17. Zivilsenat
. Freitag jedes MONALS...........uuiiiiiiiiiiiiiice e 6. Zivilsenat
. Freitag jedes MONALS............cciiiieeiiieeieie e 21. Zivilsenat
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IV. Inkrafttreten und Ubergangsbestimmungen

Der Geschaftsplan tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. Von diesem Zeitpunkt an
werden alle Neueingange nach den aus dem Geschéftsplan ersichtlichen Zu-
standigkeiten verteilt. Bezlglich der vorher eingegangenen Sachen bleibt es bis
zur endgultigen Erledigung bei der bisherigen Zustandigkeitsregelung, soweit
nicht etwas anderes ausdricklich bestimmt wird.

Wurden die Eingénge in einem Bereich bereits im Vorjahr nach MalRgabe eines
Rotationssystems verteilt, beginnt die Turnusverteilung am 1. Januar 2011 mit
dem Zivilsenat, der seiner Bezeichnung nach die niedrigste Nummer tragt.
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V. Anhang

(Anpassung im laufenden Geschaftsjahr nach Maf3gabe der jeweils zum Il
Abschnitt getroffenen Prasidiumsbeschlisse)

A. Buchstabenzustandigkeit der Zivilsenate

1. Handelssachen

PP RPPPPPPPPPPT 23
B G 14
D PP PP PPUPPPPPPPPPI 19
PP PP PPPRPPPPPRPPTTN 2
F o H 19
TP PPRRPPPPRPPPIN 14
PP PP 2
ST PP P PRRPPPPPPPPPIN 19
PP UPPPPPPPPT 23
PP PP PPRPPPPPRPTPIN 14
N, O e 2
P T e 23
U, Ve 14
LA PP PPPPPPPPPPPPTN 23
X e 14
Y ettt 2

2. Kostensachen

. oder Ill.

. Zivilsenat
. Zivilsenat
. Zivilsenat
. Zivilsenat
. Zivilsenat
. Zivilsenat
. Zivilsenat
. Zivilsenat
. Zivilsenat
. Zivilsenat
. Zivilsenat
. Zivilsenat
. Zivilsenat
. Zivilsenat
. Zivilsenat
. Zivilsenat

11-16, 18- 24, 26,35-36,82-87 (ZKdes LG Berlin) .........cccceeeeeerrennnnns 5. Zivilsenat
4a, 10a, 21a,5-9, 27 - 34, 41 - 81 (ZK des LG Berlin) sowie KfH ............. 2. Zivilsenat
1-4,10,17,25,37-40 (ZK des LG Berlin) .....ccccoeeeeeeeiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeenns 27. Zivilsenat
Kostensachen in Baulandsachen ............cccooviiiiiiiiiiiiiiiiee e 9. Zivilsenat
Kostensachen in Familien- und Kindschaftssachen......................c. 19. Zivilsenat

3. Mietsachen

PRSPPI 12. Zivilsenat
= J N PP PPPPPPPPPPP 8. Zivilsenat
ST 12. Zivilsenat
T PP PPPPPPPPP 8.. Zivilsenat
N T TSRO 12. Zivilsenat
T e, 8. Zivilsenat
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0 Y 12. Zivilsenat

M e 8. Zivilsenat
D 22 12. Zivilsenat
e 8. Zivilsenat

4. Schadensersatzanspriche gegen Rechtsanwaélte in Familiensachen

Schadensersatzanspriche gegen Rechtsanwélte wegen Verletzung vertraglicher
Pflichten, wenn der Gegenstand der anwaltlichen Téatigkeit eine Familiensache ist

A D0 3. Zivilsenat
DD = HEN e 13. Zivilsenat
[ [T 0 I o PP 16. Zivilsenat
0T USSP 17. Zivilsenat
R — Sl e aaaree 18. Zivilsenat
I 1R S 19. Zivilsenat

B. Abteilungszustéandigkeit der Familiensenate

1. Abteilungen des Amtsgerichts Pankow/Weil3ensee

10, 11 (A UNA D) oo ———— 13. Zivilsenat
L2 — D e 18. Zivilsenat
LB, L7 s 13. Zivilsenat
L — 20 e e s 18. Zivilsenat
2L 13. Zivilsenat
22 — 26 et a e aae 18. Zivilsenat
2 e 16. Zivilsenat
P < T4 19. Zivilsenat
200 Lttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e bbbt nn e e eees 19. Zivilsenat
p2 0 1 2 17. Zivilsenat

2. Abteilungen des Amtsgerichts Schdneberg

20, 20@, 20D, 20C, 21 — 23 ..o 3. Zivilsenat
SO PP RPPPPTRRRPPPIN 13. Zivilsenat
B L 17. Zivilsenat
S U RPPPPTRRTPPRIN 18. Zivilsenat
B3, B 19. Zivilsenat
B0 = B0 e 16. Zivilsenat
O PP OP PP 17. Zivilsenat
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3. Abteilungen des Tempelhof-Kreuzberg

2 O T PSP 17. Zivilsenat
1 19. Zivilsenat
PP 17. Zivilsenat
152 13. Zivilsenat
L2 et 17. Zivilsenat
I T 197 17. Zivilsenat
PP 13. Zivilsenat
102 P PPPPPPPPPR 19. Zivilsenat
R PP PP 18. Zivilsenat
1R 3 T 17. Zivilsenat
L3 e et a e e e e e 13. Zivilsenat
1R 1 7T 18. Zivilsenat
R R 1 F TP 17. Zivilsenat
1R 1 13. Zivilsenat
L0, A e e e 19. Zivilsenat
LA2, LAB. e 13. Zivilsenat
LA4. e et e e 17. Zivilsenat
S T I R 19. Zivilsenat
LAT7 — LD e 17. Zivilsenat
1L T 13. Zivilsenat
Y TP PPPPPTTT 13. Zivilsenat
1L 1 T 13. Zivilsenat
G T TP PP 13. Zivilsenat
1L 18. Zivilsenat
Y- TP SRR 18. Zivilsenat
LS o T 18. Zivilsenat
R F PP 13. Zivilsenat
1L 1 T 17. Zivilsenat
GO TP 18. Zivilsenat
L) Rt I 17. Zivilsenat
G2 Tt X 7 TP 13. Zivilsenat
10 1 7 16. Zivilsenat
L1BB — LB e e e e e e r e aaee 3. Zivilsenat
L8O — L7 2. it 16. Zivilsenat
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e A PSP PPP PP 3.

L7 16
L7 e e 3
L8 i 17
3 PP PP PPTTP 16
L 17

C. Spezialzustandigkeiten in Zivilsachen (Auszug)

Zivilsenat

. Zivilsenat
. Zivilsenat
. Zivilsenat
. Zivilsenat
. Zivilsenat

Amtshaftungssachen ... 6. und 9. Zivilsenat
ArzthaftungSSachen .............iii i 20. Zivilsenat
AUTGEDOLSSACNEN ..o 12. Zivilsenat
BankSachen............uuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 4.,8.,12., 24. und 26. Zivilsenat
BaAUSACNEN. ... 7.,21.,und 27. Zivilsenat
Entscheidung Uber die Vollstreckbarkeit auslandischer Titel.......... 3. und 14. Zivilsenat
Familiensachen .............coccoune... 3.,13.,15. (ab 1. Juli), 16., 17., 18. und 19. Zivilsenat
FGG-/Register- u.a. Beschwerdesachen...........ccccoeeeeeevviviiiiiiinnnn. 1. und 25. Zivilsenat
HandelssSachen ..o, 2.,14., 19. und 23. Zivilsenat
Kindschaftssachen (8§ 640 Abs. 2 ZPO a. F.)/Abstammungssachen............ 3. Zivilsenat
MaKIEISACNEN ... 10. Zivilsenat
AV TS] EST=Ted o= o [P PUPPPPPPPPPPRRPPP 8.und 12. Zivilsenat
PaCNISACNEN ... ..o 20. Zivilsenat
Presse- und AUBEIUNGSSACNEN .......ccevicvieieie e, 10. Zivilsenat
RUCKerstattungSSaCNEN ..........oovviiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeee e 3. Zivilsenat
Sachen Nach dem ANFG... ... 14. Zivilsenat
Sachen nach dem UKIQG ...........ooiiiiiiiiiiiii e 23. Zivilsenat
Sachen nach der KO, VerglO und INSO........ccoieiiiiiiieeiiieee e 14. Zivilsenat
UrheberreChtSSachen ... 24. Zivilsenat
MarkenreChtSSaChen ... 5. Zivilsenat
VersicherungsrechtSsachen ... 6. Zivilsenat
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D. Verwaltungsanordnung zur Turnusverteilung

Verwaltungsanordnung der Prasidentin des Kammergerichts zur Turnusverteilung in
der Fassung vom 19. November 2009:

1.

Alle Neueingange eines Tages in der Briefannahmestelle erhalten dort eine fortlau-
fende Kennziffer.

Geht eine Sache in dem bei der Registratur A geflhrten elektronischen Gerichts- und
Verwaltungspostfach (EGVP) ein, wird sie unverziglich ausgedruckt und der Briefan-
nahmestelle zugeleitet. Dort nimmt sie an der Vergabe der fortlaufenden Kennziffer
teil. FUr die Turnusverteilung ist nicht der Moment des Eingangs im elektronischen
Postfach, sondern die Kennziffer maf3geblich.

Den Bediensteten der Briefannahmestelle und der Registratur A ist es untersagt, den
Stand der Turnuszuteilung in der Eingangsregistratur zu ermitteln.

2.

Die Eingange eines Tages, die der Turnuszuteilung unterliegen, werden in der Rei-
henfolge ihrer Kennziffern von der raumlich getrennten Eingangsregistratur nach dem
Turnus verteilt.

Dieser Vorgang ist fur jeden Tag auf einem besonderen Erfassungsbogen zu doku-
mentieren. Dabei sind die Kennziffern, das Kurzrubrum sowie das zugeteilte Ge-
schéaftszeichen zu vermerken. Die Mitarbeiter der Eingangsregistratur dirfen nur der
Préasidentin des Kammergerichts, ihrer Vertreterin oder einem/einer von ihr beauftrag-
ten Mitarbeiter/in den Stand des Turnusverfahrens mitteilen.

3.
Fur die Kennziffervergabe sind die einzelnen Turnusringe unerheblich.

4.

Eilsachen werden an nachst bereiter Stelle nach dem Turnus verteilt. Gehen mehrere
Eilsachen zugleich bei der Eingangsregistratur ein, gilt fir deren Zuweisung die Ab-
folge der angebrachten Kennziffern.

5.

Die Mitarbeiter in der Eingangsregistratur sind tber die Bedeutung der Einhaltung der
vorstehend genannten Verfahrensweise, insbesondere mit Blick auf den Verfas-
sungsgrundsatz des gesetzlichen Richters, zu unterrichten. Die Geschaftsleitung U-
berpruft durch regelmafige Stichproben die genaue Beachtung dieser Bestimmun-
gen.
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E. Mitglieder des Prasidiums

Prasidentin des Kammergerichts Nohre (im Falle ihrer Abwesenheit oder Verhinde-
rung: Vizeprasidentin des Kammergerichts Forkel)

Vorsitzender Richter am Kammergericht Budde
Vorsitzender Richter am Kammergericht Erich
Richter am Kammergericht Feskorn

Richter am Kammergericht Franck

Richterin am Kammergericht H. Hennemann
Vorsitzende Richterin am Kammergericht Junck
Richterin am Kammergericht Kruse

Richterin am Kammergericht Muratori

Richter am Kammergericht Ninnemann

Richter am Kammergericht Schaaf

Seite 84



	I. Justizverwaltung
	II. Rechtsprechung
	A. Zivilsenate
	B. Strafsenate
	C. Ermittlungsrichter
	D. Weitere Spruchkörper

	III.  Allgemeine Grundsätze der Geschäftsverteilung
	A. Geschäftsverteilung für die Zivilsenate
	1. Buchstabenverteilung
	1.1. Name der beklagten Partei
	1.2. Name des Vermieters
	1.3. Name der Gesellschaft
	1.4. Name der klagenden Partei
	1.5. Name des Schuldners
	1.6. Name des Verlegers
	1.7. Anfangsbuchstabe
	1.8. Umlaute

	2. Verteilung nach Sachgebieten
	2.1. Maßgeblichkeit der Sachdarstellung des Klägers
	2.2. Schadensersatzansprüche gegen Rechtsanwälte
	2.3. Anspruchsmehrheit/Zugehörigkeit zu mehreren Sachgebieten
	2.4. Haupt- und Hilfsanspruch
	2.5. Später eingehende Rechtsmittel oder PKH-Anträge
	2.6. Negative Feststellungsklagen
	2.7. Konkurrenz zwischen Buchstaben- und Sachgebietszuständigkeit
	2.8. Beschwerden in Kostensachen
	2.9. Streit- sowie Verfahrenswertfestfestsetzung, Zwangsvollstreckung und Beweissicherung
	2.10. Miet- und Pachtsachen
	2.11. Gemischte Verträge
	2.12. Bereicherungsansprüche
	2.13. Außervertragliche Schadensersatzansprüche
	2.14. Verkehrsunfallsachen
	2.15. Insolvenz- und Anfechtungssachen
	2.16. Bausachen
	2.17. Handelssachen
	2.18. Banksachen
	2.19. Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten
	2.20. Pressesachen/Äußerungssachen
	2.21. Bürgschaft u.a.
	2.22. Forderungsprätendentenstreit
	2.23. Arreste und einstweilige Verfügungen
	2.24. Besondere Verfahren
	2.25. Fortdauer der Zuständigkeit

	3. Verteilung im Turnus
	4. Zurückverweisung an das Kammergericht
	5. Zuständigkeitsstreitigkeiten
	5.1. Abgabeverfahren und Abgabefrist
	5.2. Entscheidung bei Zweifeln über die Zuständigkeit


	B. Geschäftsverteilung für die Strafsenate
	1. Buchstabenverteilung
	1.1. Name des Beschuldigten
	1.2. Mehrere Beschuldigte
	1.3. Wiederaufnahme des Verfahrens
	1.4. Maßgeblichkeit des Eingangsdatums
	1.5. Ordnungswidrigkeiten
	1.6. Zuständigkeit für Vernehmungen gemäß §§ 115, 129 StPO

	2. Sonderstrafsachen
	2.1. Verkehrsstrafsachen
	2.2. Konkurrierende Zuständigkeiten

	3. Entscheidungen nach § 120 Abs. 3 GVG
	4. Verweisung auf Abschnitt A
	5. Überlastung des 1. Strafsenats
	6. Anderer Senat nach § 140a Abs. 6 Satz 1 GVG
	7. Ablehnungssachen
	8. Ergänzungsrichter
	9. Entsprechende Geltung für die Zivilsenate

	C. Regelmäßige Vertretung der Vorsitzenden und der Beisitzer
	1. Vertretung in Zivilsachen
	1.1. Regelmäßige Vertretung des Vorsitzenden
	1.2. Vertretung im Übrigen

	2. Vertretung in Strafsachen
	2.1. Regelmäßige Vertretung des Vorsitzenden
	2.2. Verhinderung des regelmäßigen Vertreters und der Beisitzer
	2.3. Vertretung der Beisitzer des 1. und des 5. (A) Strafsenats
	2.4. Vertretung der Beisitzer des 2., 3. und 4. Strafsenats
	2.5. Verhinderung aller Beisitzer der Strafsenate
	2.6. Vorrang der Vertretungstätigkeit


	D. Zuständigkeit in zivilrechtlichen Eilsachen
	1. Definition
	2. Hinzuziehung bei fehlender Beschlussfähigkeit
	3. Bezeichnung des Vertretungssenats
	4. Senate vom Tagesdienst


	IV. Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
	V.  Anhang
	A. Buchstabenzuständigkeit der Zivilsenate
	1. Handelssachen
	2. Kostensachen
	3. Mietsachen
	4. Schadensersatzansprüche gegen Rechtsanwälte in Familiensachen

	B. Abteilungszuständigkeit der Familiensenate
	1. Abteilungen des Amtsgerichts Pankow/Weißensee
	2. Abteilungen des Amtsgerichts Schöneberg
	3. Abteilungen des Tempelhof-Kreuzberg

	C. Spezialzuständigkeiten in Zivilsachen (Auszug)
	D. Verwaltungsanordnung zur Turnusverteilung
	E. Mitglieder des Präsidiums


